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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit will die Gründe und Motive der schweizerischen 
Teilnahme an der Lancierung des Marshallplans und an der Errichtung 
der ‚Organisation Européenne de Coopération Economique’ (OECE) 
1947-1948 erklären. Es wird von drei Rollenkonzeptionen ausgegan-
gen, welche die schweizerische Aussenpolitik im letzten Jahrhundert 
massgeblich prägten. Dabei handelt es sich um die Neutralität, den 
Antikommunismus, sowie eine Sicht der Schweiz als einen apoliti-
schen Wirtschaftsakteur. Für die vorliegende Untersuchung ist aus 
politologischer Sicht relevant, inwiefern und in welchem Ausmass die 
existierenden Rollenkonzeptionen die schweizerische Aussenpolitik 
gegenüber den Plänen für den europäischen Wiederaufbau erklären 
können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schweiz in einer schwierigen 
aussenpolitischen Situation. Aufgrund der engen Beziehungen zu 
Nazideutschland sah sich das Land von den Vereinten Nationen, der 
Kriegskoalition gegen die Achsenmächte, mit schweren Vorwürfen 
konfrontiert und international isoliert. Insbesondere die USA sahen 
die Schweiz als Kriegsgewinnlerin und verantwortlich für die Verlän-
gerung des Kriegs (Schiemann 1991: 102, Maurhofer 2001: 51). Ge-
gen Kriegsende wurde die Schweiz von den USA zunächst zur Aufga-
be der Handelsbeziehungen mit dem Dritten Reich gezwungen. 1946 
mussten nach Verhandlungen in Washington die deutschen Vermö-
genswerte in der Schweiz liquidiert und Zahlungen von 250 Millionen 
Franken an die Allierten geleistet werden. Die Folge der Konfrontation 
mit den Vereinigten Staaten war in weiten Kreisen der aussenpoliti-
schen Eliten ein Antiamerikanismus, der bis Ende der Vierzigerjahre 
anhielt.1

Wegen der schwierigen geostrategischen Lage war die Schweiz 
während des Kriegs aus neutralitätspolitischen Gründen der durch 
die USA sukzessive errichteten multilateralen Weltordnung fernge-
blieben. Doch auch nach dem Krieg trat die Eidgenossenschaft der 



7

UNO, den Bretton Woods Institutionen und dem GATT aus politischen 
und wirtschaftlichen Gründen nicht bei (Meier 1970: 373).

Vor diesem Hintergrund ist es umso bedeutender, dass die Schweiz 
nicht überall fernblieb, sondern sich an der Lancierung des Marshall-
plans und an der Errichtung der OECE beteiligte. In der vorliegenden 
Arbeit soll durch eine detaillierte empirische Untersuchung erklärt 
werden, weshalb die Schweiz sich den multilateralen Anstrengungen 
in Europa anschloss. Die Eidgenossenschaft nahm dabei nicht nur 
am amerikanischen Versuch teil, die Pläne für eine neue Weltord-
nung zumindest in Westeuropa umzusetzen, sondern beteiligte sich 
gleichzeitig auch am Beginn der europäischen Integration. Diese Aus-
sage ist nicht nur aus einer ex post Perspektive gültig. 1948 wurde 
unter amerikanischer Schirmherrschaft die OECE gegründet, welche 
sich als erste europäische Organisation effektiv mit dem ambitiösen 
Ziel der Schaffung eines integrierten europäischen Wirtschaftsraums 
befasste. Die OECE war von Anfang an als Vehikel vorgesehen, um 
Handelsschranken zu beseitigen und den freien Zahlungsverkehr 
sicherzustellen. Wie im Folgenden gezeigt wird, wurde bereits bei 
den Arbeiten des ‚Comité de Coopération Economique Européenne’ 
(CCEE) in Paris, das Ziel verfolgt, die europäischen Nationen mittels 
wirtschaftlicher Integration auch politisch zusammenzuführen. Die 
OECE wurde in der Folge die Arena der europäischen Integration aus 
der sich später die beiden unterschiedlichen Integrationsparadigmen 
der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Freihan-
delsassoziation herausbildeten.

Die Beweggründe für die schweizerische Teilnahme an der Grün-
dung der OECE und vor allem die Bedingungen, unter denen sich 
die Schweiz zum Mitmachen bereit erklärte, werfen ein interessantes 
Licht auf die heutige, durch Pragmatismus und Vorsicht geprägte Eu-
ropapolitik des Landes.

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in drei Teile. Nach ei-
ner kurzen Einführung in die theoretischen Grundlagen und der Dar-
legung der Fragestellung im Kontext des Forschungsstandes folgt im 
Hauptteil die empirische Untersuchung. Das letzte Kapitel bewertet 
die vorhandenen Rollenkonzeptionen und versucht daraus Schluss-
folgerungen zu ziehen.
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1.1. Theoretische Grundlagen und Erkenntnisinteresse

Die für die vorliegende Untersuchung verwendete Rollentheorie lässt 
sich den konstruktivistischen Ansätzen der ‚Internationalen Bezie-
hungen’ zuordnen. Grundannahme konstruktivistischer Theorie ist 
die Existenz regelgeleiteter Akteure, die in ein Netz von Normen und 
Werten eingebunden und deren Interessen situativ und endogen defi -
niert sind (Kirste et al. 1996: 284). Hier wird der Standpunkt vertreten, 
dass staatliche Akteure sowohl rational handeln als auch über Refl e-
xionsfähigkeit verfügen. „Sie handeln im Weberschen Sinne [...] wert-
rational, d.h. nationale Interessen formieren sich nicht primär in Folge 
systemischer Zwänge, sondern eher im Rahmen einer akteurspezi-
fi schen Werteordnung, die es zu verwirklichen gilt.“ (zit. nach Kirste 
et al. 1996: 285f). Die hier verwendeten Rollenkonzeptionen stellen 
also die kognitive Basis dar, aufgrund der das rationale Handeln der 
Entscheidungsträger erklärbar wird.

Die Rollentheorie geht davon aus, dass die politischen Eliten eines 
Staates durch ihre Sozialisierung spezifi sche Weltbilder und Einstel-
lungen entwickeln, welche nicht nur ihre Wahrnehmung politischer 
Probleme beeinfl usst, sondern in einem bestimmten Ausmass derart 
verfestigt werden, dass sie untrennbar mit der Identität verbunden 
sind. Diese Rollenkonzeptionen stellen „verhältnismässig einfache, 
robuste Zielvorstellungen für die Aussenpolitik [dar]“, auf welche für 
die aussenpolitische Orientierung zurückgegriffen wird (Frei 1983: 
505). Solche Rollen bestimmen das Handeln der staatlichen Entschei-
dungsträger und somit das aussenpolitische Handeln eines Staates.

Nach Holsti (1970: 243f.) wirken sich auf die Entscheidungen der 
Regierung eines Staates auch Einfl üsse von aussenpolitischen Ak-
teuren im Inland (beispielsweise Diplomatisches Korps oder Export-
wirtschaft) sowie von anderen Staaten aus. Letzteres aber nicht wie 
bei rationalistischen Theorien durch Strukturen, sondern durch die 
Erwartungshaltungen beispielsweise der eigenen Bürokratie oder 
von Vertretern fremder Regierungen gegenüber der Rolle des eige-
nen Staates. Diese Rollenerwartungen wirken sich somit auf die Ent-
scheidungsträger eines Staates aus, indem sie in deren Wahrneh-
mung der eigenen Rolle einbezogen werden. Diese Überlegungen 
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lassen sich in folgendem Schema in Anlehnung an Holsti (1970: 240) 
veranschaulichen.

Um die Erwartungen und Konzeptionen von Akteuren zu identifi zieren, 
werden plausible Rollenkonzeptionen der schweizerischen Aussen-
politik als analytisches Instrumentarium verwendet. Von Goetschel 
et al. (2002: 40-49) werden drei traditionelle Rollenkonzeptionen der 
Schweizer Aussenpolitik unterschieden: Die Neutralität, der Antikom-
munismus und die Rollenkonzeption der wirtschaftlichen Integrati-
on. Die wirtschaftliche Integration wird hier leicht modifi ziert und als 
Rollenkonzeption des apolitischen Wirtschaftsakteurs defi niert. Dies 
um die apolitische Dimension der auf wirtschaftliche Erwägungen 
beschränkten Konzeption zu betonen. Diese Idealtypen schweizeri-
scher Rollenkonzeptionen werden in der folgenden empirischen Un-
tersuchung als analytische Kategorien dienen.

Der bisherige Forschungsstand geht davon aus, dass die Entschei-
dungen für eine Schweizer Teilnahme an Marshallplan und OECE 
vor allem wirtschaftlich motiviert waren. Hans-Ulrich Jost (1999: 114) 
sieht aus Schweizer Perspektive eine wirtschaftliche Notwendigkeit 
für die Teilnahme am Marshallplan. In erster Linie sei es dabei dar-
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um gegangen, die aussenpolitische Isolation zu überwinden und den 
Zugang zum europäischen Markt und den amerikanischen Rohstoff-
quellen sicherzustellen. Schon früher hat Guido Keel (1980: 153) in 
seiner Dissertation über die Haltung des Vororts gegenüber der west-
europäischen wirtschaftlichen Integration die Teilnahme der Schweiz 
am Marshallplan rein durch das wirtschaftliche Interesse an der Roh-
stoffzuteilung motiviert gesehen.

Möckli und Trachsel beurteilen die schweizerische Teilnahme am 
Marshallplan und der Gründung der OECE als verpasste Gelegenhei-
ten, die Neutralität zu relativieren. Der Bundesrat habe dem Volk ge-
genüber die real vollzogene Westanbindung nicht kommuniziert und 
dadurch einer Mythisierung der Neutralität Vorschub geleistet.

Möckli (2000) sieht die Doktrin ‚Neutralität und Solidarität’ als 
Herzstück von Petitpierres Aussenpolitik. Durch die aussenpolitische 
Rhetorik sei die Neutralität von der Landesregierung gegen aussen 
und auch gegenüber der schweizerischen Öffentlichkeit zu einem 
Mythos überhöht worden, habe jedoch in der Realität bei den wah-
ren Intentionen des Bundesrates gegenüber dem Marshallplan eine 
untergeordnete Bedeutung gespielt. Wichtiger sei dem Bundesrat die 
Zugehörigkeit der Schweiz zu Westeuropa gewesen. Zu einem ähn-
lichen Ergebnis kommt die Arbeit von Daniel Trachsler (2002). Seine 
Untersuchung analysiert die Herausbildung und Konsolidierung der 
Neutralitätspolitik der Nachkriegszeit in den Jahren 1947-1952. Be-
züglich der hier behandelten Thematik kommt Trachsler zum Schluss, 
dass der Bundesrat die politische Ausrichtung von Marshallplan und 
OECE sehr wohl sah, eine schweizerische Teilnahme jedoch durch 
die Formel ‚Neutralität und Solidarität’ rechtfertigte und damit eine 
neue Akzentuierung der Neutralitätspolitik schuf. Wie bereits Möckli 
sieht auch Trachsler einen Widerspruch zwischen der aussenpoliti-
schen Neutralitätsrhetorik und der realen Westbindung der Schweiz 
durch die Teilnahme am Marshallplan.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Forschung will diese Arbeit 
durch eine detaillierte empirische Analyse und mittels der analyti-
schen Kategorien der Rollentheorie erklären, weshalb die aussenpo-
litischen Eliten der Schweiz am Marshallplan und an der Errichtung 
der OECE teilnahmen.
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2. Empirische Untersuchung

Die empirische Untersuchung gliedert sich entlang der wichtigsten 
Entwicklungen von der Lancierung des Marshallplans durch die USA 
im Sommer 1947 bis zur Ratifi kation der Konvention über die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit in Europa durch den Bundesrat im No-
vember 1948. Da die schweizerische Perspektive eng mit den inter-
nationalen Entwicklungen und Ereignissen verknüpft ist, werden die-
se soweit möglich in die empirische Untersuchung einbezogen. Damit 
wird, trotz der Konzentration auf die schweizerische Perspektive, die 
Gewährleistung einer Gesamtsicht auf die Entwicklungen angestrebt.

2.1. Erste Wahrnehmungen und Konzeptionen im Sommer 1947

Der amerikanische Aussenminister Marshall stellte am 5. Juni 1947 
in seiner Rede an der Universität Harvard die Zerrüttung der europä-
ischen Wirtschaft infolge der jahrelangen Kriegswirtschaft dar (Loth 
1990: 173). Die Vereinigten Staaten müssten alles unternehmen, um 
die Wiederherstellung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse herbei-
zuführen, welche die Grundlage für politische Stabilität und einen si-
cheren Frieden darstelle.2 Marshall rief die europäischen Staaten zu 
einer koordinierten wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf. Diese sollte 
als Voraussetzungen für eine Kredit- und Hilfspolitik der Vereinigten 
Staaten dienen.

Nach dem Hilfsangebot des amerikanischen Aussenministers er-
griffen Frankreich und Grossbritannien die Initiative und luden die 
UdSSR zu einer Dreierkonferenz nach Paris ein. Dort sollte das ame-
rikanische Angebot für den Wiederaufbau Europas besprochen wer-
den (Milward 1984: 63f.). Die Konferenz dauerte vom 27. Juni bis 
zum 3. Juli 1947.

Unmittelbar vor dem Dreiertreffen, als die Teilnahme des sowje-
tischen Aussenministers Molotow noch nicht feststand, begann sich 
Bundesrat Petitpierre mit der Thematik zu befassen. Per Telegramm 
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erläuterte er seinen Gesandten die eigene positive Haltung zum Mar-
shallplan und bat sie um ihren Rat und ihre Ansichten.3

Bereits am 18. Juli 1947 hatte Petitpierre eine längere Unterre-
dung mit dem Diplomaten und Bankier Felix Somary abgehalten.4

Dieser beschrieb eingehend die prekäre fi nanzpolitische Situation 
Grossbritanniens. Ohne amerikanische Hilfe befürchtete er einen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch. Auch die weltpolitische Lage wur-
de als besorgniserregend dargestellt. Beide Gesprächspartner rech-chspartner rech-chspartner
neten innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre mit der Möglichkeit 
eines neuen Kriegs.

In der Diskussion ging es nicht darum, ob die Schweiz beim Mar-
shallplan mitmachen sollte oder nicht, sondern wie es bewerkstel-
ligt werden könnte, mit den USA gleichgestellt zu werden, und nicht 
denselben Status wie die anderen europäischen Empfängerstaaten 
einzunehmen. „Nous devrions essayer de nous mettre du côté améri-
cain et de former avec eux une équipe […].“5 Petitpierre und Somary
schienen beide überhaupt keine Bedenken an einer schweizerischen 
Beteiligung am Marshallplan zu haben. Die Möglichkeit eines Abseit-
sstehens der Schweiz - etwa aus neutralitätspolitischen Gründen vor 
dem Hintergrund des aufkommenden Ost-West-Gegensatzes - wur-
de gar nicht erst in Erwägung gezogen. Dies ist umso überraschen-
der, als einleitend auf die unsichere weltpolitische Lage eingegangen 
wurde und könnte den Schluss nahe legen, dass neutralitätspoliti-
sche Erwägungen keinen Eingang in das Gespräch fanden, weil bei-
de Gesprächspartner der Neutralität wenig Gewicht beimassen und 
die schweizerische Teilnahme am Marshallplan für selbstverständlich 
und wichtig hielten.

Am 20. und am 21. Juni erreichten Petitpierre die Antworttelegram-
me der Gesandten. Bruggmann in Washington äusserte sich positiv 
zu Petitpierres Absicht einer schweizerischen Teilnahme am amerika-
nischen Plan.6 Er empfahl aber eine gewisse Vorsicht bei materiellen 
Versprechungen. Flückiger in Moskau teilte die Sicht Petitpierres zum 
Marshallplan ebenfalls.7 Er äusserte sich jedoch von allen Gesandten 
am vorsichtigsten und erwähnte auch als einziger das Wort ‚Neutrali-
tät’. Ihm schien eine Absichtserklärung zur Mitarbeit am Marshallplan 
ein Beweis der aktiven Neutralität der Schweiz zu sein; allerdings 
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nur unter der Bedingung, dass die UdSSR die Einladung nach Paris 
akzeptieren würde.

Aus London antwortete Paul Ruegger ausdrücklich positiv auf Pe-
titpierres Telegramm. Er bezeichnete das Vorhaben, eine offi zielle 
Verlautbarung abzugeben, als eine äusserst nützliche Idee.8 Rueg-
ger regte ferner an, eine positive Stellungnahme der Schweiz solle 
bereits vor der defi nitiven Reaktion Moskaus auf die Einladung Be-
vin-Bidault erfolgen, weil bei einer Absage der UdSSR der Plan nur 
auf Westeuropa beschränkt werden könnte. Für ihn war bereits klar, 
dass Grossbritannien auch ohne eine Teilnahme der Sowjetunion die 
Arbeit am Marshallplan weiterverfolgen würde. Die Einigkeit der po-
litischen Parteien sei in Grossbritannien noch nie so gross gewesen 
wie bezüglich der Teilnahme am Marshallplan.

Obwohl er die Nichtteilnahme der UdSSR bereits als eine reale 
Möglichkeit in seinem Telegramm erwähnte, hatte für Ruegger die 
schweizerische Teilnahme am Marshallplan ganz klar einen höheren 
Stellenwert als allfällige neutralitätspolitische Bedenken.

Aus Frankreich erreichte Bundesrat Petitpierre am 21. Juli ein 
Bericht des Gesandten Burckhardt. Dieser schilderte die Eindrücke 
der Unterredung mit dem französischen Aussenminister Georges Bi-
dault.9 In der Besprechung waren nur zwei Themen angesprochen 
worden: Die rapide Verschlechterung der Beziehungen zur Sowje-
tunion und der Marshallplan. Bidault hatte dargelegt, dass in der So-
wjetunion ein Prozess der politischen Säuberung im Gange sei und 
die letzten vernünftigen Persönlichkeiten aus ihren Ämtern entfernt 
würden, manche sogar verschwänden. Neben dieser besorgniserre-
genden Entwicklung verfolge die Sowjetregierung offenbar den Kurs 
einer direkten Einfl ussnahme in Ungarn. Unter solchen Vorausset-
zungen erscheine eine Teilnahme der UdSSR am Marshallplan zu-
nehmend ungewiss. Im Falle einer sowjetischen Absage müsse man 
die Reihen schliessen und alleine vorgehen. Burckhardt schloss sich 
dieser Ansicht an und propagierte einen schweizerischen Beitrag für 
die europäischen Wiederaufbauanstrengungen.

Er schilderte Petitpierre auch seine Eindrücke der gegenwärtigen 
Schwäche Frankreichs. So bestehe aus der Sicht des französischen 
Generalstabchefs keine Aussicht, eine Besetzung Frankreichs durch 
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sowjetische Invasionstruppen zu verhindern. Wie problematisch es 
um die innere Stabilität Frankreichs stand, erfuhr der Schweizer Ge-
sandte durch eine Äusserung Bidaults, dass er nicht wisse, ob er im 
Juli noch Minister sei. Burckhardts Nexus zwischen der unwahrschein-
lichen Teilnahme der Sowjetunion am Marshallplan und der Forde-
rung nach einem verstärkten schweizerischen Engagement für den 
notwendigen Wiederaufbau Europas deuten auf eine antikommunis-
tische Rollenkonzeption hin. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die 
düsteren Schilderungen über die UdSSR sowie die ebenfalls mit der 
sowjetischen Aggression in Verbindung gebrachte Schwäche Frank-
reichs.

Einen tiefen Einblick in die Abwägungen und Einstellungen Petitpi-
erres in dieser frühen Phase gewinnen wir durch eine von ihm, unmit-
telbar nach diesen Telegrammen, handschriftlich verfasste ausführli-
che Notiz, datiert auf den 22. Juni 1947.10 In diesem Papier brachte 
der Aussenminister erstmals den Gegensatz zwischen den USA und 
der UdSSR in engen Zusammenhang mit dem Marshallplan und den 
Fragen, die sich dazu für die Schweiz stellten.

Das Ziel des Marshallplans sei die Schaffung von Ordnung im 
wirtschaftlichen Chaos Europas. Damit stellte er den politischen Cha-
rakter des Marshallplans den Absichten der Sowjetunion entgegen. 
Diese wolle:

„[...] la persistence du chaos actuel (non-conclusion et non-
ratifi cation des traités de paix, maintien de l’occupation mi-
litaire, sont les moyens qui permettent à l’URSS d’imposer 
sa volonté dans plusieurs pays, d’y détruire la démocratie 
et de préparer le terrain pour le développement du com-
munisme).“11

Auch wenn die Ziele des Marshallplans schlimmstenfalls die Verfol-
gung der egoistischen Politik der Vereinigten Staaten zur Errichtung 
einer ökonomischen Hegemonie über Europa wären, „[...] me semble-
t-il, arriver à la conclusion que cette politique est la seule qui puisse 
sauver l’Europe et la tirer de la situation désespérée dans laquel-
le elle se trouve et s’enfonce toujours davantage“.12 Bezüglich des 
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Zusammenhalts Westeuropas hatte Petitpierre einige Zweifel und 
befürchtete insbesondere, dass Italien und Frankreich durch starke 
kommunistische Strömungen gefährdet seien. Wegen dieser eklatan-
ten Schwäche Europas gegenüber der Bedrohung aus dem Osten 
hielt er die Hilfe der Vereinigten Staaten für unverzichtbar und überle-
benswichtig für die Demokratie und die Freiheit:

„Nous avons d’une côté l’URSS et les Etats satellites [...], 
qui sont les adversaires de notre régime de démocratie et 
de liberté, de l’autre les USA qui sont – je crois qu’il faut 
avoir le courage de le reconnaître – la derniître – la derniî ère chance 
de l’Europe et sans l’aide desquels l’Europe est incapable 
de se défendre contre le totalitarisme soviétique et de se 
relever économiquement. “13

Für die Schweiz zog Petitpierre drei mögliche Handlungsalternativen 
in Betracht. Erstens könnte man abwarten und noch nicht reagieren. 
Diese Möglichkeit würde jedoch die Gefahr bergen, dass im Falle einer 
Nichtteilnahme der UdSSR und einer Weiterverfolgung des Marshall-
plans durch die anderen Staaten, die Schweiz sich möglicherweise 
zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden müsste. Wie Ruegger kam 
er zum Schluss, dass es vorzuziehen sei:

„que la Suisse affi rme la solidarité avec l’Europe et sa vo-
lonté de collaborer à son relèvement, à un moment où 
elle peut émettre le vœu [...] qu’aucun pays ne soit exclu 
ou ne s’exclut lui-même de l’entreprise. Nous n’aurons 
plus cette possibilité, le jour où l’URSS aurait pris une 
position negative.“14

Für die dritte Möglichkeit, die Ablehnung der schweizerischen Teilnah-
me am Marshallplan, sah der Vorsteher des Politischen Departements 
die grosse Gefahr einer Isolation. Aus dieser war die Schweiz erst 
gerade mit Mühe und Not herausgekommen. Petitpierre liess auch 
neutralitätspolitische Bedenken nicht gelten, um ein Abseitsstehen
der Schweiz zu rechtfertigen: „Invoquer la neutralité pour justifi er une 
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abstention serait probablement pratiquer une politique de suicide.“15

Einer engen Auslegung der Neutralität stand er kritisch gegenüber. 
„Ce serait aussi donner à la neutralité un sens qui se retournerait […] 
contre notre pays, puisqu’elle impliquerait un refus d’admettre notre 
solidarité avec l’Europe, et de participer à son relèvement.“16

Diese Notiz Petitpierres hat eine klare Stossrichtung, welche sich 
einfach der Rollenkonzeption des Antikommunismus zuordnen lässt. 
Der Vorsteher des EPD äusserte sich positiv zu einer schweizeri-
schen Unterstützung für die Eindämmung des Kommunismus in Eu-
ropa. Er schätzte die Situation offenbar als so ernst ein, dass er die 
Vereinigten Staaten, denen er die Verfolgung egoistischer Ziele gar 
nicht absprach, als die letzte Chance für Europa bezeichnete. Mit 
seinen Einstellungen kam Petitpierre den Rollenerwartungen seiner 
Gesandten in Paris und in London, den Ministern Burckhardt und Ru-
egger, am nächsten. Doch tritt die klar antikommunistische Motivation 
für eine Teilnahme am Marshallplan nur bei Petitpierre in dieser Deut-
lichkeit hervor – dies bereits zu einem Zeitpunkt, als die Haltung der 
Sowjetunion gegenüber dem Marshallplan noch gar nicht endgültig 
feststand.

An der Bundesratssitzung vom 27. Juni 1947 bezeichnete Petit-
pierre den Marshallplan als eine Gelegenheit für die Schweiz, ihren 
Willen zur Mitarbeit am Wiederaufbau Europas zu zeigen.17 Inmitten 
eines kranken Kontinents könne die eigene Prosperität nicht andau-
ern. Der Aussenminister liess sich durch die Ratschläge Paul Rueg-
gers leiten: „Profi tons de ce moment où il y a accord de princip ent-
re Europe oriental et occidentale. […] Serait opportun de faire une 
déclaration publique. […] Ne serait pas contraire à la politique de 
neutralité. Lui donnerait un caractère actif.“18 Offenbar war sich Pe-
titpierre bewusst, dass im Bundesrat neutralitätspolitische Bedenken 
auftauchen könnten, weshalb er ausdrücklich festhielt, dass eine Teil-
nahme am Marshallplan mit der Neutralitätspolitik zu vereinbaren sei. 
Den in seiner handschriftlichen Notiz herausgearbeiteten Gegensatz 
zwischen den Zielen des Marshallplans und der Sowjetunion tönte er 
vor dem Gesamtbundesrat nur schwach an.

Doch selbst diese moderate Argumentation vermochte den Vorste-
her des EJPD nicht zu überzeugen. Von Steiger äusserte erhebliche 
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neutralitätspolitische Bedenken. Er befürchtete, dass die Schweiz 
durch die Teilnahme an einem noch unklaren Plan, riskieren wür-
de, sich eines Tages als Teil eines Blocks engagiert wiederzufi nden. 
Trotzdem sprach er sich für das von Petitpierre entworfene Commu-
niqué aus, schlug aber vor, darin den Vorbehalt der Neutralität aus-
drücklich zu erwähnen. Von Steiger sah keine Probleme, solange die 
Russen mitmachen würden. Falls sie aber nicht dabei wären, würde 
sich die Frage neu stellen.

Bundesrat Nobs, Vorsteher des EFZD, ging nicht auf politische 
Erwägungen ein, mahnte aber zur Vorsicht vor möglichen fi nanziellen 
Verpfl ichtungen bei der Teilnahme am Marshallplan. Die Diskussion 
endete schliesslich mit Petitpierres Bemerkung, die Erwähnung der 
Neutralität wäre für die Öffentlichkeit unpassend und der Erklärungs-
entwurf enthalte bereits eine diskrete Formulierung der ‚Neutralität’. 
Dieser Auffassung schlossen sich Bundesrat Stampfl i und Bundes-
präsident Etter ausdrücklich an, womit Petitpierres Fassung des 
Communiqués genehmigt wurde.19

Noch während der Dreierkonferenz wurde am 27. Juni diese erste 
öffentliche Stellungnahme des Bundesrats zum Marshallplan veröf-
fentlicht (Maurhofer 2001: 57). Die schweizerische Regierung legte 
darin ihr Interesse für die Mithilfe am Wiederaufbau Europas dar. Am 
2. Juli scheiterte die Konferenz Bidault-Bevin-Molotow mit der Ableh-
nung des Marshallplans durch die UdSSR. Die sowjetische Regierung 
beschuldigte die Vereinigten Staaten, sich in imperialistischer Manier 
in die Angelegenheiten der europäischen Staaten einzumischen.

2.2. Die Entscheidung für die Teilnahme an der Pariser 
Konferenz

Am 4. Juli 1947 wurde die Schweiz durch Frankreich und Grossbritan-
nien offi ziell zur Teilnahme an der Konferenz über den Marshallplan 
nach Paris eingeladen.20 Für den Bundesrat stellte sich also nach 
der sowjetischen Absage an den Marshallplan abermals die Frage, 
wie auf dieses Vorhaben reagiert werden sollte. Der Aussenminister 
bezeichnete das Scheitern der Dreierkonferenz als „plus brutal que 
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prévu.“21 Die Bedingungen hätten sich geändert seit der Veröffentli-
chung des Communiqués. Der Bundesrat müsse in seinen Verlautba-
rungen sehr vorsichtig sein.

Bei einem Treffen mit Petitpierre machte der sowjetischen Gesand-
te Koulagenkov am 6. Juli geltend, dass es sich beim Marshallplan 
um eine Verletzung der Souveränität der europäischen Staaten und 
damit um ein Instrument des amerikanischen Imperialismus handle.22

Wie Petitpierre in seinen Notizen zum Treffen festhielt, habe Koula-
genkov während der ganzen Unterhaltung weder Pressionsversuche 
unternommen, dass die Schweiz die britisch-französische Einladung 
nach Paris ablehnen sollte, noch habe er gesagt, dass seine Regie-
rung eine schweizerische Teilnahme „verrait d’un mauvais oeil“.23 Die 
Rollenerwartungen aus Moskau deuten darauf hin, dass man sich im 
Kreml mit der schweizerischen Teilnahme abgefunden hatte.

Der endgültige Entwurf der Antwort zuhanden des Gesamtbundes-
rates wurde am Nachmittag des 6. Juli in Genf ausgearbeitet.24 Als 
Grundlage für die Formulierung einer Antwort auf die britisch-franzö-
sische Einladung nach Paris dienten offenbar die für dieses Treffen 
ausgearbeiteten Grundsatzpapiere der beiden Gesandten Ruegger 
und Burckhardt.25

Minister Burckhardt sprach sich in seiner Analyse dezidiert für eine 
Annahme der Einladung nach Paris aus.26 Er war sich aber des „emi-
nent politischen Aspekt[es] der Frage“27 bewusst. Deshalb forderte der 
Gesandte, dass die schweizerische Aussenpolitik es „in jeder Weise 
vermeiden [sollte] von diesem politischenpolitischen Aspekt zu sprechensprechen, weil 
dadurch die international zur Diskussion stehenden Thesen zu Guns-
ten der einen Seite entschieden würden.“28 Obwohl also Burckhardt 
persönlich keine (neutralitäts-) politische Bedenken hatte, glaubte er 
offenbar, dass diese in der schweizerischen Öffentlichkeit so stark vor-
handen waren, dass er dem Bundesrat als Sprachregelung vorschlug 
„nur den unserer Tradition entsprechenden Aspekt der ökonomischen 
Solidarität der europäischen Völker und den schweizerischen Soli-
daritätswillen“29 zu erwähnen. Der Gesandte wurde noch deutlicher, 
indem er spezifi sch den Begriff der „Neutralität“30 zu vermeiden emp-
fahl, da dieser untrennbar mit dem Begriff „Konfl ikt“31 verbunden sei. 
Als den politischen Kernpunkt des Marshallplans betrachtete er die 
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Absicht der Vereinigten Staaten, wirtschaftliche Ordnung zu schaffen. 
Er schloss weiter, dass die Sowjetunion diese Ordnung nicht wün-
schen könne. Damit beurteilte Burckhardt den Marshallplan in erster 
Linie als eine gegen die UdSSR gerichtete Initiative.

Er zeigte sich weiter überzeugt davon, dass die schweizerische 
Wirtschaft vom Marshallplan keine Nachteile zu befürchten hätte, da 
sie anpassungsfähig und fl exibel sei. Für die Schweiz erwartete er im 
Fall einer Teilnahme höchstens fi nanzielle Verpfl ichtungen in Form 
von Kreditgewährungen. Auch hier hatte er keine Bedenken, da die 
anderen Länder kein Interesse an so hohen Kreditgewährungen ha-
ben könnten, dass diese dem Franken schaden würden.

Paul Ruegger sprach sich ebenfalls ausdrücklich für eine positive 
Antwort auf die Einladung nach Paris aus.32 Er war überzeugt, dass 
diejenigen Länder, welche in der Frage der Teilnahme an der Mar-
shallplankonferenz unter direktem Druck der Sowjetunion standen, 
eine positive Reaktion der Schweiz erwarteten. Mit anderen Worten: 
Wenn die Schweiz als neutrales Land an der Marshallplankonferenz 
teilnahm, würde dies der Konferenz die starke politische Dimension 
nehmen. Auch die beiden zweifelsohne an der Konferenz in Paris 
teilnehmenden Nachbarländer Österreich und Italien, könnten eine 
schweizerische Nichtteilnahme kaum verstehen, da ihre eigene Posi-
tion gegenüber der Sowjetunion viel prekärer sei als die der Schweiz. 
Und schliesslich wäre ein Abseitsstehen auch gegenüber den west-
lichen Grossmächten Grossbritannien und Frankreich „diffi cilement 
soutenable.“33 Durch den Vergleich mit anderen europäischen Staa-
ten stellte Ruegger eine schweizerische Nichtteilnahme als eine ab-
surde Option dar.

Ein Alleingang hätte für die Schweizer Wirtschaft, gemäss einem 
britischen Regierungsvertreter, möglicherweise eine Erschwerung 
der Versorgung mit Rohstoffen, wie Weizen, Phosphat und Kohle zur 
Folge. In Bezug auf die Neutralität argumentierte Ruegger, dass die 
Schweiz bei allfälligen Verhandlungen in Paris die Möglichkeit hätte, 
ihr Statut der ‚Ewigen Neutralität’ erneut anerkennen zu lassen. Ru-
egger warnte, dass ein Abseitsstehen vom Versuch Europa wieder-
aufzubauen auf lange Zeit hinaus auf der Passivseite der Schweiz 
verzeichnet wäre.
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Der Bundesrat stimmte an seinen Sitzungen vom 8. und 9. Juli Petit-
pierres Entwurf für die Annahme der Einladung zu.34 Die Schweizer 
Regierung machte die Teilnahme von drei Bedingungen abhängig:

„1. Il va des soi que la Suisse ne prendra aucun engagement 
qui serait incompatible avec son statut traditionelle de 
neutralité.

2. Les résolutions de la conférence, qui affecteraient 
l’économie suisse, ne pourront devenir obligatoires à 
l’égard de la Confédération que d’entente avec elle.

3. La Suisse se réserve la liberté de maintenir les accords 
commerciaux qu’elle a conclu avec les Etats européens, 
qui ne participeront aux travaux de la Conférence, et 
d’en conclure de nouveaux.“35

Im Unterschied zum Communiqué wurde hier die Neutralität expli-
ziter erwähnt. Damit war in Genf bei der Formulierung des Entwurfs 
der Forderung von Steigers vom 27. Juni, nach einer ausdrücklichen 
Erwähnung der schweizerischen Neutralität, Folge geleistet worden. 
Offenbar liess sich eine Mehrheit der Bundesräte vom Entwurf des 
EPD überzeugen und konnte auch die Argumente Rueggers und 
Burckhardts, welche bei der Beschlussfassung des Gesamtbundes-
rats ebenfalls vorlagen, grundsätzlich nachvollziehen.36

2.3. Die Pariser Konferenz und ihre Nachwirkungen

Am 12. Juli begann in Paris die Konferenz über den Marshallplan 
mit der Teilnahme von 16 europäischen Nationen.37 Von den eingela-
denen Ländern blieben neben der Sowjetunion alle osteuropäischen 
Staaten der Konferenz fern. Polen und die Tschechoslowakei muss-
ten ihre Zusage auf sowjetischen Druck hin wieder zurückziehen (Ho-
gan 1987: 60). Die teilnehmenden Staaten sollten einen Plan für die 
Durchführung der amerikanischen Unterstützung ausarbeiten. Als 
erstes beschloss das frisch gegründete Comité de Coopération Eco-
nomique Européenne eine Bestandesaufnahme der wirtschaftlichen 
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Verhältnisse in den CCEE-Staaten abzuhalten, um das Ausmass und 
die Konditionen der benötigten Hilfe aus Amerika bestimmen zu kön-
nen (Maurhofer 2001: 39).

Die schweizerische Delegation, die von Burckhardt geleitet wurde, 
zeigte sich bei diesen Arbeiten sehr vorsichtig und zurückhaltend.38

An einer Sitzung der Ständigen Wirtschaftsdelegation39 riet der aus 
Paris angereiste Handelsdelegierte Max Troendle bezüglich der sta-
tistischen Fragebögen des CCEE zu grosser Vorsicht vor dem Einge-
hen von Verpfl ichtungen oder dem Leisten von Verzichten.40 Entspre-
chend lieferten die Schweizer Diplomaten bei einem Teil der CCEE-
Fragebögen keine Angaben, um wichtige Daten der eigenen Industrie 
nicht preiszugeben. Begründet wurde die Zurückhaltung mit der frei-
heitlichen schweizerischen Wirtschaftsverfassung, welche die Erhe-
bung von Wirtschaftsdaten nur in beschränktem Masse erlaubte. In 
technischen Detailfragen ging es der schweizerischen Diplomatie in 
erster Linie um die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Lan-
des. Argumentiert wurde dabei auch rein wirtschaftlich. Tatsächlich 
schenkte der Delegierte für Handelsverträge weder der Neutralitäts-
politik noch dem Kampf gegen den Kommunismus grosse Beachtung. 
Gegenüber dem Ostblock schien er sogar noch optimistisch weiterhin 
auf eine Beteiligung am gemeinsamen wirtschaftlichen Aufbau des 
Kontinents zu hoffen und hielt das Urteil, eine Spaltung habe stattge-
funden, für verfrüht.

Das CCEE beschäftigte sich nicht nur mit einer Bestandesaufnah-
me der europäischen Wirtschaft und der benötigten Unterstützung 
aus Amerika. Bereits die Planer im State Department hatten sich eine 
umfassendere Herangehensweise an den wirtschaftlichen Wieder-
aufbau des Kontinents gewünscht. Europa sollte nach dem Vorbild 
der Vereinigten Staaten zu einem integrierten Wirtschaftsraum wer-
den, um dadurch die strukturelle Voraussetzung für eine moderne 
Massenproduktion, zu Wohlstand und politischer Stabilität zu erhal-
ten (Hogan 1987: 27f.). Um diese enge Wirtschaftskooperation in die 
Realität umzusetzen, begann sich das CCEE mit neuen wichtigen 
Themen zu befassen:41 Zwischen den europäischen Währungen soll-
te der freie Zahlungsverkehr ermöglicht werden. Weiter schlugen Ita-
lien und Frankreich vor, eine europäische Zollunion zu gründen.



22

Unmittelbar nach der Verabschiedung des CCEE-Schlussberichts 
wurde an einer Strategiesitzung in Bern unter dem Vorsitz Petitpier-
res Bilanz gezogen und über das weitere Vorgehen beraten.42 Für die 
Schweiz stellte sich die Frage, ob man den eingeschlagenen Weg 
weiterverfolgen und in der Studiengruppe für eine Zollunion und dem 
Komitee der Finanzexperten mitmachen sollte. Im Falle der Zollunion 
wie auch bei einer Regelung des Zahlungsverkehrs wurden grosse 
Forderungen an die Schweiz und dementsprechend negative fi nanz- 
und wirtschaftspolitische Auswirkungen befürchtet.43 Petitpierre war 
jedoch für die weitere Mitarbeit in diesen beiden Organen. Einerseits 
müsse die Schweiz am Wiederaufbau Europas mithelfen, anderer-
seits könne sie durch die Partizipation ihre Meinung einbringen.44 Die 
Sitzungsteilnehmer schlossen sich dieser Ansicht an, gleichzeitig be-
urteilten sie jedoch den Marshallplan kritisch. Der Direktor des Vor-
orts, Heinrich Homberger, hegte ernste Zweifel am wirtschaftlichen 
Nutzen der geplanten Zusammenarbeit.

„Nach meiner Ansicht ist die Tätigkeit des Komitees für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwar unter einer wirt-
schaftlichen Fassade aufgezogen, hinter der sich aber 
politische Tendenzen und Zwecke verbergen. Dies zeigt 
sich nirgends so deutlich wie beim Komitee für die Zoll-
union. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nüchtern 
betrachtet ist die Schaffung einer europäischen Zolluni-
on wenn nicht ein Unsinn so zumindest eine sekundäre 
Angelegenheit, die keineswegs zu den dringlichsten Auf-
gaben des europäischen Wiederaufbaus gehört. Die Be-
seitigung der Zölle wird im Gegenteil die Lage nur noch 
verschlimmern. Der ganze Plan ist unfruchtbar, weil es 
viel grössere Hindernisse gibt, die besonders im Zah-
lungsverkehr liegen.“45

Mit dieser Einschätzung brachte der Direktor des Vororts die vorherr-
schende Ansicht in der Ständigen Wirtschaftsdelegation zum Aus-
druck. Trotzdem wollten die Mitglieder der Ständigen an den Arbeiten 
in Paris teilnehmen. In erster Linie sollte dadurch vermieden werden, 
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als einziges Land abseits zu stehen und sich so politisch zu isolieren. 
Die Absicht hinter diesem Vorgehen war aber auch, die Entwicklun-
gen aus der Nähe mitzuverfolgen und gemäss den eigenen Interes-
sen beeinfl ussen zu können.

An derselben Sitzung vom 23. September 1947 sprach sich die 
Mehrheit der Teilnehmenden für eine baldige Aufnahme von Gesprä-
chen mit der UdSSR über den Abschluss eines Handelsvertrags aus. 
Wie dies Troendle auf den Punkt brachte, könne zu diesem Zeitpunkt 
ein ungünstiger Handelsvertrag noch abgelehnt werden, ohne dass 
dies zum Vorwurf führe, es geschehe auf Druck der Vereinigten Staa-
ten.46

2.4. Refl exionen vor der zweiten Pariser Konferenz

Innerhalb weniger Monate war im Winter 1947/48 in Prag eine kom-
munistische Regierung an die Macht gekommen (Loth 1990: 191-
194). Um Neuwahlen zu erzwingen, welche die Kommunisten nicht 
hätten gewinnen können, waren nichtkommunistische Minister aus 
der Prager Regierung zurückgetreten. Unter dem Druck kommunisti-
scher Agitation und ostentativ an der tschechoslowakischen Grenze 
wartender Einheiten der Roten Armee, verzichtete Staatspräsident 
Benes jedoch auf Neuwahlen und liess die Besetzung der leeren Mi-
nisterposten durch Kommunisten zu. Die nichtkommunistischen Par-
teien wurden in der Folge aufgelöst.

Unter dem Eindruck dieser Ereignisse äusserte sich Petitpierre am 
23. Februar 1948 in einem Brief an Burckhardt besorgt über die Lage 
in Frankreich und Italien.47 Es sei im Interesse der Schweiz „je serais 
tenté à dire à tout prix – que la France et l’Italie, et d’autres pays eu-
ropéens, ne deviennent une proie trop facile pour le communisme.“48

Aus diesem Grunde solle die Schweiz bereit sein, selbst sensible 
Konzessionen zu machen. Für den Vorsteher des EPD demonstrierte 
die kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei die 
Entschlossenheit der Sowjetunion, ihr expansionistisches Programm 
zu verfolgen. Er bezeichnete den Kampf zwischen dem Kommunis-
mus und allen nichtkommunistischen Kräften, die in Europa noch 
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existierten, als „une lutte à mort“49.

„Il m’arrive parfois, même souvent, de penser que la très 
grande réserve que nous impose notre politique traditio-
nelle de neutralité n’est plus supportable et que nous de-
vrions prendre nettement position contre le communisme 
et déclarer publiquement, pour éclairer notre opinion, qu’il 
fait peser une menace mortelle sur notre pays.“50

Die Anstrengungen Bevins und Spaaks für einen westeuropäischen 
Verteidigungspakt schienen ihm von einem Realitätssinn inspiriert, 
„que notre fi délité à la neutralité risque de nous faire perdre.“51 Wohl-
verstanden heisse dies nicht der Verzicht auf die Neutralität. Er sei 
persönlich aber der Meinung, die Schweiz müsse eine andere Neu-
tralitätspolitik führen. Dieses Problem habe er noch nicht gelöst und 
Refl exionen diesbezüglich würden ihn lebhaft interessieren.52

In seiner Antwort an Petitpierre äusserte Burckhardt die Befürch-
tung, dass die Neutralität im schweizerischen Volk mythisiert werde53

und sich die Ö
tung, dass die Neutralit

Ö
tung, dass die Neutralit

ffentlichkeit durch die Chimäre der Neutralität in einer 
falschen Sicherheit wiegen würde.54,

„Il est évident qu’il faut faire attention que la notion «neu-
tralité» ne devienne pas une chimère à laquelle s’habitue 
notre peuple, comme le peuple francais, avant 1939 s’est 
habitué à la notion de la ligne Maginot. Notre ‘neutralité’ 
est devenu actuellement presque l’expression pour le 
fait, qu’en vertu du danger général considérable, chaque 
mouvement que nous faisons sur le plan de la politique 
générale est lourd de conséquences, dangereux en lui-
meme et que la précision et la mesure de chaque pas 
s’imposant.“55

Im Gegensatz zu den, in Kreditfragen zurückhaltenden, Vertretern 
von Handelsabteilung und Finanzverwaltung sprach sich Burckhardt 
entschieden für eine schweizerische Kredithilfe an Frankreich aus. Er 
bedauerte jedoch auch den Widerstand Frankreichs gegen die Wie-
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dereingliederung Deutschlands, ohne die Europa sich dem Osten 
kaum werde entgegenstellen können. Frankreich und Italien seien 
Staaten, in denen die kommunistischen Kräfte sehr stark seien und 
die bereits „appartient dans une certaine mesure déjà à l’orbite de 
l’est.“56 So sei die kommunistische Partei in der Tschechoslowakei im 
Verhältnis zu den nichtkommunistischen Kräften nicht stärker als in 
Frankreich. Eine ähnliche Entwicklung wie in Prag könne sich deshalb 
in Paris ebenso leicht ergeben. Burckhardt schrieb, er habe nie ein 
sicheres Gefühl, wenn er mit Vertretern der französischen Regierung 
zusammentraf. „Nous parlons à certains hauts fonctionnaires, à des 
diplomates français et nous ne sommes pas certains si, dans leur for 
intérieur, ils ne voient pas les événements de Prague avec faveur.“57

„Le communisme, la seul idéologie et le seul système qui, 
à l’heure actuelle, représente cette grandeur et cette force 
que confère l’unité des doctrines et des méthodes et la 
volonté non conditionellée, se trouve en face d’un monde, 
où tout est contradiction, opposition et confusion.“58

Um dieser unheilbar scheinenden Schwäche auf dem Gebiet der 
Ideen, sogar wenn die Ideen aus der Freiheit entstehen, zu begeg-
nen, müsse die Schweiz „chercher à introduire – cela dépend de nous, 
l’unité dans notre actions sur le plan économique et pratique.“59 Alle 
Möglichkeiten, die Kooperation und die Koordination zu erhöhen, soll-
ten ausgeschöpft werden. Mit den Vereinigten Staaten, Grossbritan-
nien und dem Kontinent müsse versucht werden, eine gemeinsame 
Aktion zustande zu bringen.

„Il ne faut rien faire qui indique que nous adhérons à un 
bloc. Mais il faut tout faire pour nous tenir aussi longtemps 
que cela sera possible du côté où se trouve la liberté. 
Cette liberté est un bien qui ne peut pas de défendre 
par ses propres moyens. C’est cela que le peuple, à des 
heures aussi graves, doit comprendre. Il faut racheter la 
liberté qui, à nos yeux, reste le plus grand bien, par des 
sacrifi ces. Tant que ces sacrifi ces ne sont que matériels, 
il est rélativement facile de les faire.60“
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Für die Aufrechterhaltung der Freiheit gegen die gefährliche Bedro-
hung durch die UdSSR und den Kommunismus war der Gesandte 
bereit, Opfer zu bringen. Er sprach sich deshalb entschieden für die 
schweizerische Mitarbeit an der europäischen Wirtschaftszusam-
menarbeit aus. Materielle Opfer erschienen Burckhardt noch leicht. 
Die Zeit könne aber bereits nahe sein, die andere Opfer nötig machen 
würde. Als Ultima Ratio im Kampf gegen den Kommunismus sprach 
sich Burckhardt sogar für die Aufgabe der Neutralität aus:

„La neutralité, telle que nous la concevons, est entre autre 
un point de fi xation de toutes les forces libres, de toutes 
les possibilités de liberté dont nous disposons. La neu-
tralité est, pour nous, la faculté de nous tenir en dehors 
des catastrophes vers lesquelles les autres se précipitent. 
Mais, comme vous l’indiquez, le moment peut venir où 
nous serons obligés, pour sauvegarder notre existence, 
de renoncer à ce don que la liberté de nos ancêtres nous 
a légué.“61

2.5. Die Grundsatzentscheidung des Bundesrats 1948

Am 19. Dezember 1947 ersuchte Präsident Truman den Kongress 
um die Zustimmung zum Foreign Assistance Act (FAA) (Schiemann 
1991: 286f.). Die Hilfsleistungen für Europa sollten durch die Econo-
mic Cooperation Administration (ECA) verwaltet werden. Der FAA 
präzisierte ferner die konkreten Bedingungen für die Hilfsleistungen 
an die europäischen Staaten. Jeder Teilnahmestaat musste mit Ame-
rika ein bilaterales Abkommen über die Bedingungen und Modalitäten 
der Unterstützung abschliessen.

Gleichzeitig wie in den USA die Arbeiten am FAA aufgenommen 
wurden, begannen Grossbritannien und Frankreich im Januar 1948 
auf amerikanischen Druck hin mit den Vorbereitungen für eine zweite 
Konferenz des CCEE (Hogan 1987: 123). Die Vereinigten Staaten 
machten ihre Hilfeleistungen abhängig von der Errichtung einer per-
manenten Organisation, welche die Verteilung und Verwendung der 
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Hilfe in Europa koordinieren würde.
Am 2. März 1948 beschloss der Bundesrat, auf Antrag von EPD 

und EVD, an der zweiten Session des CCEE teilzunehmen.62 Unmit-
telbar bevor das CCEE seine Arbeit wieder aufnahm, sollte an der 
Bundesratssitzung vom 8. März entschieden werden, wer die schwei-
zerische Delegation in Paris leiten würde.63 Es stellte sich die Frage, 
ob ein Mitglied des Bundesrats oder wiederum Minister Burckhardt 
Delegationsleiter sein sollte. Die gleiche Frage hatte Petitpierre mit 
den APK der Bundesversammlung bereits kurz zuvor erörtert. Die 
Parlamentarier waren sich uneinig, neigten jedoch zur Empfehlung, 
dass Petitpierre nicht an den Arbeiten in Paris teilnehmen sollte.64 In 
der APK des Ständerats äusserten zwei Ständevertreter Zweifel am 
Sinn der Weiterführung der schweizerischen Neutralitätspolitik. Fünf 
der sieben anwesenden Ständeräte waren jedoch der Ansicht, dass 
die Neutralität die Basis der schweizerischen Aussenpolitik darstel-
le, vor allem auf militärischem Gebiet. Um jegliche Fehlinterpretatio-
nen im In- und Ausland auszuschliessen, sei es deshalb vorzuziehen, 
dass Petitpierre an den Arbeiten in Paris nicht teilnehme.65

Einleitend zur Bundesratssitzung vom 8. März hielt der Vorsteher 
des EPD den Bundesratskollegen ein Exposé über die schweizeri-
sche Aussenpolitik im Zusammenhang mit dem Marshallplan und der 
allgemeinen Weltlage. Infolgedessen entwickelte sich diese Bundes-
ratssitzung zu einer eigentlichen Grundsatzdebatte, welche einen 
tiefen Einblick in das Denken der Bundesräte ermöglicht und die He-
rausarbeitung interessanter Rückschlüsse zu den vorhandenen Rol-
lenkonzeptionen zulässt.

Die akute kommunistische Bedrohung in Europa, manifestiert 
durch die Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowa-
kei, beeinfl usste die Diskussion grundlegend. Bundesrat Petitpierre
bezeichnete die Ausbreitung des Kommunismus und den Kampf da-
gegen als den schlimmsten Konfl ikt der Gegenwart. Diese Ausein-
andersetzung werde auch Einfl uss auf die Schweiz haben. „Die rus-
sische Armee und der Kommunismus arbeiten auf ein Ziel hin. Die 
Ausdehnung der territorialen Macht und der kommunistischen Idee, 
die eine Religion ist, gehen Hand in Hand.“66 Es komme der Sowjetu-
nion nicht darauf an, ob ein Land ihr gegenüber wohlwollend gesinnt 
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sei. Das Kriterium sei einzig, ob ein Land kommunistisch oder nicht 
kommunistisch ist. So habe die aussenpolitische Bindung der Tsche-
choslowakei an die Sowjetunion nicht genügt. Auch die Regierung 
in Prag musste unbedingt kommunistisch werden. Petitpierre sah in 
militärischer und politischer Hinsicht eine dramatische Bedrohung 
durch die Sowjetunion. So stehe das militärische Kräfteverhältnis in 
Europa 4:1 für Russland. Den Ausbruch eines Kriegs bezeichnete 
der Aussenminister als „unvermeidlich.“Aussenminister als „unvermeidlich.“Aussenminister 67 Darüber hinaus unterneh-
me Russland alles, um den wirtschaftlichen Aufschwung der europäi-
schen Länder zu verhindern. Durch die schlechte Wirtschaftssituation 
und die daraus resultierenden sozialen Folgen befürchtete Petitpierre 
eine Stärkung der kommunistischen Parteien und sogar die Möglich-
keit einer kommunistischen Machtübernahme in einem westeuropä-
ischen Land. Mit seinen Einschätzungen schuf der Aussenminister 
eine direkte Verbindung zwischen der schlechten Wirtschaftssituation 
in Europa und der Ausbreitung des Kommunismus. Die Wirtschafts-
hilfe des Marshallplans erscheint damit folgerichtig als Mittel gegen 
den Kommunismus.

Vor diesem Hintergrund sah der Vorsteher des EPD die Schweiz 
in einer schwierigen Lage. Er fragte sich, ob die Neutralität noch das 
beste Mittel zur Wahrung der Unabhängigkeit darstelle. Einerseits 
seien die antagonistischen Mächte USA und UdSSR nicht an die 
schweizerische Neutralitätserklärung gebunden. Andererseits habe 
die Zerstörung des europäischen Gleichgewichts zur Folge, dass 
heute in Europa niemand mehr ein Interesse an der schweizerischen 
Neutralität habe. „Eigentlich ist heute die Hauptwurzel der Neutrali-
tät nur noch unser eigener Wille, neutral zu bleiben.“68 Doch dieser 
Neutralität war der Boden entzogen, denn „als freie Demokratie, die 
gegen den Kommunismus ist, stehen wir bereits in einem dieser La-
ger. In einem Kampfe, in dem es auch um die eigene Demokratie und 
Unabhängigkeit geht, können wir nicht desinteressiert sein.“69 In die-
ser Frage eine andere Ansicht zu haben, war nach Petitpierres Auf-
fassung nichts anderes, als sich Illusionen hinzugeben. Gegen den 
Kommunismus seien bereits zwei Aktionen eingeleitet: „Wirtschaft-
lich: Marshallplan; politisch: Organisation des Westblockes.“70

In diesem Kampf schien Petitpierre die Neutralität als hinderlich, 
denn sie zwinge die Schweiz, sich zu weigern an der Verteidigung 
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gegen den Kommunismus mitzumachen. Doch „bleiben wir neutral, 
dann helfen wir dem Kommunismus.“71 Rhetorisch fragte er seine 
Kollegen: „Versteht man uns, wenn wir uns auf den Standpunkt stel-
len, dass wir nicht mitmachen und die andern die Demokratie für uns 
retten lassen?“72 Solange es ging, solle die Schweiz versuchen, ihre 
Neutralität aufrechtzuerhalten. „Es wird aber immer schwerer wer-
den, diese Politik lange weiterzuführen und die Solidarität mit den 
anderen Demokratien abzulehnen.“73 Petitpierre befürwortete einen 
Richtungswechsel in der schweizerischen Neutralitätspolitik, für den 
er jedoch innenpolitisch die grössten Schwierigkeiten erwartete. Er 
bedauerte, dass „man bei uns vieles nicht versteht und unserm Volke 
einfach die Vorstellungskraft (imagination) fehlt.“74

Für die zweite Konferenz in Paris legten Grossbritannien und 
Frankreich grosses Gewicht darauf, dass die Delegationen durch die 
Aussenminister der Teilnahmestaaten geleitet würden.75 Petitpierre 
meinte dazu, die Schweiz solle sich durch ihren Gesandten vertreten 
lassen. Er glaubte seine eigene Teilnahme würde im Volk grossen 
Widerstand hervorrufen. Doch persönlich sehe er keinen objektiven 
Grund gegen die Teilnahme eines Bundesrats an der Pariser Konfe-
renz. Der Vorsteher des EPD schloss seine Ausführungen nicht, ohne 
mögliche Massnahmen zur Bekämpfung des Kommunismus im In-
land aufzuzeigen. Er regte an, dafür regelmässig eine Sitzung des 
Bundesrats zu reservieren.

Bundesrat Etter wandte sich entschieden gegen Petitpierres Plä-
doyer für eine Revision der schweizerischen Neutralitätspolitik.76 Der 
Vorsteher des EDI glaubte nach wie vor an eine intakte sicherheitspo-
litische Funktion der Neutralität für die Wahrung der Unabhängigkeit 
des Landes.

„Ob sich die Neutralitätspolitik wirklich durchsetzen kann 
oder nicht, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Es 
ist ein ganz grosser Unterschied, ob wir in einem Block 
mitmachen und so in einen Krieg hereingerissen werden, 
oder ob man uns als neutralen Staat angreift. Auf die 
Dauer setzt sich das Recht durch. Darum müssen wir mit 
unserer Neutralität soweit wie möglich durchhalten.“77
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Er wollte klarstellen, dass man sich nicht an die Neutralität klammere, 
weil man damit rechne, sich dadurch vom Krieg fernzuhalten. „Es gibt 
Konstanten, die bleiben, während die äusseren Situationen wechseln. 
Der eigentliche Sinn unserer Neutralität liegt darin, dass wir unsere 
Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit behalten.“78 Er bezeichnete 
die Neutralität als „die Klammer, die unsere verschiedenen Sprachge-
biete zusammenhält.“79 Für Etter erfüllte die Neutralität damit sowohl 
die Funktion des nationalen Zusammenhalts wie auch der Aufrecht-
erhaltung der Unabhängigkeit des Landes.

Ähnlich äusserte sich Bundesrat Kobelt, der meinte, dass zwar 
das europäische Gleichgewicht verschwunden, dafür aber ein neues 
Gleichgewicht zwischen einem Ost- und einem Westblock entstan-
den sei. Obwohl die Schweiz von einem dieser Blöcke vollkommen 
umschlossen sei, müsse sie an der Neutralität festhalten. Kobelt war 
gegen eine Teilnahme Petitpierres in Paris, er wollte an der bisheri-
gen Praxis festhalten.80

Das Votum von Steigers hatte die selbe Stossrichtung: „Wenn Bun-
desrat Petitpierre jeweils über unsere Neutralität spricht, so pfl egt er 
ganz nah am Gedanken vorbeizugehen, eine Aufgabe zu empfehlen. 
Das können wir nicht.“81 Es sei gleichgültig, dass die Wiener Garan-
tie de jure nicht mehr gelte, wichtig sei vor allem, dass die Schweiz 
selbst treu zu ihrer Staatsauffassung stehe. Hinsichtlich der Bekämp-
fung des Kommunismus müsse es den Westalliierten genügen, wenn 
die Schweizer Regierung im eigenen Land Ordnung halte. Von Stei-
ger sprach sich ausdrücklich gegen die Teilnahme Petitpierres an der 
Konferenz in Paris aus. Eine Nichtteilnahme des schweizerischen 
Aussenministers würde nach seiner Auffassung möglicherweise in 
der Sowjetunion Eindruck machen, auch wenn man dort immer be-
haupte, die Schweiz sei nicht neutral.82 Von Steiger fügte hinzu, dass 
man nicht mit der „neutralité occasionelle“83 von Schweden und Bel-
gien operieren könne. „Diese Neutralität war Spekulation, die schwei-
zerische Neutralität ist das nicht.“84

Einzig der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements konnte 
Petitpierres Zweifel an der bisherigen Neutralität nachvollziehen und 
sprach sich für dessen Teilnahme an der Konferenz in Paris aus.85

Rubattel war nur für eine Aufrechterhaltung der Neutralität, solange 
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sich dadurch die Situation der Schweiz nicht verschlechtere. Im Ge-
gensatz zur aktuellen Nachkriegszeit sei die schweizerische Neutrali-
tät jedoch vor dem Krieg von allen Parteien anerkannt gewesen. Die 
Schweiz sei damals nie eingeladen worden, ihre Neutralität aufzuge-
ben. Man könne aber nicht sagen, ob man der Schweiz diesmal diese 
Frage in sehr bestimmter Form stellen werde.

Der einzige sozialdemokratische Bundesrat, Vizepräsident Nobs, 
wurde durch die verschiedenen Voten in seiner Ansicht bestärkt, dass 
weiterhin am Grundsatz der Neutralität festgehalten werden sollte. Als 
eine Begründung dafür führte er an, die Schweiz könne ihre Neutrali-
tät nicht aufgeben, solange sie nicht angegriffen werde, sonst würde 
das Schweizer Volk in zwei Gruppen gespalten. In welche, erläuterte 
der Vorsteher des EFZD nicht. Möglicherweise meinte er damit die 
Konfl iktlinie zwischen Sozialdemokratie und Bürgerlichen. Nobs vo-
tierte gegen eine Teilnahme des EPD-Vorstehers an der Konferenz 
in Paris.86

Petitpierre fasste zusammen, dass im Moment alle für die Fort-
setzung der Neutralitätspolitik seien. Der Unterschied bestehe ledig-
lich in den verschiedenen Auffassungen über die Aussichten einer 
solchen Politik in der heutigen Lage. Er mahnte den Bundesrat, der 
Zweite Weltkrieg wäre vielleicht nicht ausgebrochen, hätte man die 
Verteidigung gegen den Nationalsozialismus organisiert. Die Schweiz 
übernehme eine grosse Verantwortung, wenn sie sich „desinteressie-
re“.87 Bezüglich der Frage, wer die Schweiz in Paris vertreten sollte, 
bat Petitpierre den Bundesrat, auf den Beschluss zurückzukommen, 
sollten sich zwingende Gründe ergeben, die für die Teilnahme eines 
Bundesrats sprächen.88

Die Bundesratssitzung vom 8. März wurde mit dem vorläufi gen Be-
schluss beendet, Bundesrat Petitpierre solle nicht nach Paris gehen. 
Und die Fokussierung der Sitzung auf die Gefahr des Kommunismus 
führte noch zu einem anderen Beschluss: „Die Departemente sollten 
nachsehen, ob es in ihren Diensten Kommunisten hat.“89

Am 9. März wurde eine ausserordentliche Sitzung anberaumt, um 
noch einmal auf den Beschluss über die Leitung der Delegation in Pa-
ris zurückzukommen. Der Aussenminister legte dar, dass unterdes-
sen von der Gesandtschaft in London ein Telegramm eingegangen 
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sei, welches von Bedeutung für den am Vortag gefassten Beschluss 
sei.90 So halte die britische Labour Party in ihrem Memorandum zum 
Marshallplan fest, die amerikanische Hilfe sei an keinerlei politische 
Bedingungen geknüpft, sondern beschränke sich auf rein wirtschaft-
liche Massnahmen.

Als weiteres Argument für die Leitung der Schweizer Delegation 
durch einen Bundesrat verwies Petitpierre darauf, dass sich alle Teil-
nahmestaaten in Paris durch ihre Aussenminister vertreten liessen. 
Im Zusammenhang mit dem Völkerbund seien Bundesräte auch ins 
Ausland gereist, und der Chef des EPD habe an allen Sitzungen des 
Völkerbunds in Genf teilgenommen. Bei einer Nichtteilnahme in Paris 
könne man sich also nicht mit der Tradition entschuldigen.91 Petitpi-
erre drehte die Argumentation von Steigers um: „Wir haben ein Inte-
resse daran, zu beweisen, dass auch wir den ganzen Marshallplan 
nur als wirtschaftliche Massnahme betrachten. Wir haben ein Inter-
esse daran, dass man nicht aus unserer Nichtteilnahme schliesst, es 
handle sich um einen politischen Akt.“92 Trotz dieser Rhetorik wird 
aus Petitpierres Ausführungen klar, wie viel ihm daran lag, in Paris 
gemeinsam mit den anderen Staaten Geschlossenheit zu markieren.

„Wir sollten eine tapfere Haltung einnehmen. Wir schwä-
chen nicht nur den Plan Marshall, sondern auch unsere 
moralische Stellung in der Welt. Ich bin deshalb der Mei-
nung, dass wir heute das ganze Problem nochmals prü-
fen und auf unsern Beschluss zurückkommen müssen. 
Ich bitte Sie, heute zu beschliessen, dass ein Mitglied des 
Bundesrates nach Paris geht. Wenn man unterstreichen 
will, dass es sich nicht um eine politische Frage handle, 
kann man z.B. den Chef des Volkswirtschaftsdeparte-
ments abordnen. Wir sollten nicht den Eindruck erwe-
cken, als ob wir jetzt wieder zurückkrebsen wollten. Unser 
Beschluss wird im Lande und in der Welt von den einen 
gerühmt und von den andern verurteilt werden.“93

Die anderen Bundesräte waren von ihrer bisherigen Haltung nicht ab-
zubringen. Etter führte aus: „Man will doch dadurch der Konferenz ei-
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nen politischen Charakter geben. Der Sinn ist der, durch diese Konfe-
renz kund zu tun, dass der Westen Europas sich zusammenschliesst. 
Geht eine solche Kundgebung vom Standpunkt unserer Neutralität 
nicht zu weit?“94 Der Sozialdemokrat Nobs wollte insbesondere ver-
meiden, den Eindruck zu erwecken, dass sich die Schweiz Amerika 
annähere. „Ich habe namentlich die Befürchtung, dass das in unserm 
Lande sehr grosses Aufsehen machen wird. Man wird uns dann sehr 
deutlich schon auf dem Wege zur westlichen Staatenkombination se-
hen. Unsere nationale Einigkeit wird in Frage gestellt.“95 Wie bereits 
am Vortag sprach sich nur Rubattel für die Teilnahme eines Mitglieds 
des Bundesrats an der Pariser Konferenz aus.96 Entsprechend des 
Stimmenverhältnisses von vier zu zwei beschloss der Bundesrat 
schliesslich am 9. März 1948 endgültig, dass Minister Burckhardt die 
Schweiz an der zweiten Session des CCEE vertreten sollte.97

Widerwillig musste sich Petitpierre der Mehrheit im Bundesrat beu-
gen. Gegenüber Burckhardt äusserte er sich kritisch zu dem gefällten 
Entscheid.98 Das Fernbleiben eines Vertreters des Bundesrats könnte 
eine politische Wirkung haben und von den anderen Konferenzteil-
nehmern negativ aufgefasst werden. „Peut evidement être interpré-
tée dans le sens que la Suisse entend se distancer le plus possible 
du plan Marshall et ne participe qu’à contre-cœur à l’action collective 
entreprise en vue du relèvement économique de l’Europe.“99

Petitpierre hatte aber auch weitergehende Bedenken: „Sur le plan 
intérieur, je crains que l’attitude du Conseil Fédéral ne contribue à 
laisser notre opinion publique se bercer de l’illusion que l’abstention 
est le meilleur moyen pour notre pays de traverser les diffi cultées ac-
tuelles et futures.“100 Damit befürchtete Petitpierre nichts anderes, als 
eine weitere Mythisierung der Neutralität im Volk. Wie er dies bereits 
im Februar in seinem Briefwechsel mit Burckhardt erörtert hatte, sah 
er darin die Gefahr, dass sich das Schweizer Volk in einer falschen 
Sicherheit wiegen würde und nicht in der Lage wäre, rechtzeitig auf 
einen Westkurs umzuschwenken.

An den Bundesratssitzungen vom 8. und 9. März 1948 ging es 
nicht nur darum wer die schweizerische Delegation in Paris leiten 
würde. Bei Petitpierres Argumentation handelte es sich vielmehr um 
den Versuch, die schweizerische Neutralitätspolitik abzuschwächen. 
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Die Mehrheitsverhältnisse der beiden Gruppen mit konkurrierenden 
Rollenkonzeptionen zur Neutralität verhielten sich innerhalb des Po-
litischen Departements gerade umgekehrt wie im Bundesrat. So be-
dauerte Alfred Zehnder, der Chef der Abteilung für politische Angele-
genheiten im EPD: „Der Gesamtbundesrat ist dem Nuancierungsver-
such nicht gefolgt und hält an der hergebrachten traditionellen Neu-
tralitätspolitik fest. Das Politische Departement hat also gebundene 
Hände und ist nicht ganz frei in seinen Entschlüssen.“101

Der Aussenminister, Rubattel und eine Mehrheit der hohen Char-
gen im EPD betrachteten die Neutralität zunehmend kritisch und so-
gar als dysfunktional. Andererseits waren in der Landesregierung die 
Bundesräte Nobs, Etter, Kobelt und von Steiger nicht zu einer neu-
tralitätspolitischen Neuausrichtung bereit, sondern wollten an der tra-
ditionellen Neutralitätsauffassung festhalten. Zu diesen Magistraten 
gesellte sich zusätzlich ein Teil der Chefbeamten, insbesondere der 
Handelsabteilung, und eine kleine Gruppe der Diplomaten. Kurz vor 
der Errichtung der OECE wurde auf höchster Ebene zugunsten einer 
der beiden unter den aussenpolitischen Eliten der Schweiz vorhande-
nen Rollenkonzeptionen zur Neutralität entschieden.

2.6. Die Gründung der OECE

Am 15. März 1948 begann die zweite Session des CCEE. Die Schwei-
zer Diplomatie verfolgte bei den Verhandlungen zur Errichtung der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa drei Ziele: 
Es sollte verhindert werden, dass die OECE einen politischen Cha-
rakter annahm (Maurhofer 2001: 66). Weiter sollten die Entscheide 
in der zu errichtenden Organisation nicht wie von Spaak gefordert 
durch Mehrheitsbeschlüsse zustande kommen (Maurhofer 1999: 
475). Schliesslich musste verhindert werden, dass der OECE die 
Kompetenzen einer supranationalen Organisation verliehen wurden 
(Maurhofer 2001: 65). In diesem Zusammenhang muss die Furcht vor 
den durch Frankreich und Grossbritannien verfolgten Wirtschafts- und 
Sozialpolitiken gesehen werden. Diese waren gekennzeichnet durch 
Verstaatlichungen, dirigistische Massnahmen und den Ausbau des 
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Wohlfahrtsstaats (Maurhofer 2001: 61). Die Ständige Wirtschaftsde-
legation fand sich an ihren Sitzungen vom 31. März und 1. April 1948 
über den Entwurf der Konvention zur Errichtung der OECE indessen 
bereit, die Tendenzen zur wirtschaftlichen Planung bewusst in Kauf 
zu nehmen.102

Am 15. April 1948 kamen die Mitglieder der Ständigen Wirtschafts-
delegation an ihrer letzten Sitzung vor dem Abschluss der Verhand-
lungen zu einer ambivalenten Beurteilung der Verhandlungsresultate 
und der schweizerischen Optionen.

„Tout en maintenant son point de vue que, considéré sur 
le plan économique, le programme contenu dans le projet 
de convention élaboré à Paris est diffi cilement compatible 
avec la politique économique de la Suisse, la délégation 
se rend parfaitement compte que la Suisse ne pourrait 
quitter la communauté des seize pays sans provoquer 
une tension politique qui n’est pas dans l’intérêt de notre 
pays.“103

Mit dem Richtungsentscheid vom 8. und 9. März zeigte sich der Bun-
desrat entschlossen, durch das Fernbleiben des Aussenministers an 
der Pariser Konferenz, zu signalisieren, dass dem Marshallplan keine 
politische Bedeutung zukam. Anlässlich seiner Englandreise anfangs 
April 1948 liess sich Petitpierre vom britischen Aussenminister ver-
sichern, dass die zu errichtende OECE eine intergouvernementale 
Organisation bleiben und keinen politischen Charakter annehmen 
sollte.104 An der Bundesratssitzung vom 7. April konnte er seinen Kol-
legen mitteilen: „Bevin dit qu’il tient à conserver au plan Marshall un 
caractère économique.“105 Deshalb könne die Schweiz ohne Beden-
ken mitmachen. „La signature ne comporte pas des grands risques 
pour nous. Faire une déclaration concernant les condition de notre 
adhésion. Pas possible de ne pas signer.“106

Nachdem Anfang April die Bedenken vor einem politischen und ei-
nem supranationalen Charakter ausgeräumt waren und man sich mit 
gewissen Kontrollkompetenzen der OECE arrangieren konnte, wurde 
klar, dass für die aussenpolitischen Eliten das Entscheidungsverfah-
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ren in der zukünftigen OECE das entscheidende Kriterium für eine 
Teilnahme sein würde.

Offenbar wurde der Schweiz während der zweiten Session des 
CCEE als einzigem Staat das Recht eingeräumt, auf die Unterzeich-
nung des Vertrages zu verzichten und stattdessen nur ein Schluss-
protokoll zu unterzeichnen.107 An der Bundesratssitzung vom 13. 
April wurde diese Option ernsthaft erwogen und ausdrücklich davon 
abhängig gemacht, wie in der zu errichtenden OECE das Entschei-
dungsverfahren ausgestaltet sein würde.108 Der Vorsteher des EJPD 
schlug dem Bundesrat vor, in Paris diesbezüglich einen schweizeri-
schen Vorschlag einzubringen: Jedes Land sollte in der OECE das 
Recht haben, sich bei Entscheidungen zu enthalten und dabei gleich-
zeitig den anderen Staaten zu ermöglichen, trotzdem zu Fragen ihres 
Interessens Entscheide zu fällen. Letztere würden dann aber nur für 
die interessierten Staaten gelten.109

Am 15. April wurde nach Bern gemeldet, dass der schweizerische 
Vorschlag zum Entscheidungsverfahren angenommen und zusätzlich
im Verhandlungsprotokoll entsprechend der schweizerischen Ausle-
gung aufgenommen worden sei.110 Die Schweiz konnte also bei den 
Verhandlungen in Paris ihre wichtigsten Interessen durchsetzen. Mit 
der Annahme des von Bauer (1984: 75) als Schweizerklausel be-
zeichneten Artikels 14 wurde sichergestellt, dass die Schweiz sich 
nicht Mehrheitsbeschlüssen unterordnen musste, welche die eigene 
Souveränität einschränken würden.

Am 16. April 1948 wurde in Paris das Abkommen über die Grün-
dung einer ständigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Europa durch die 16 Teilnehmerstaaten unterzeichnet (Maurhofer 
2001: 46). Mit der Gründung der OECE wurde eine Organisation ge-
schaffen, deren Aufgabe in erster Linie darin bestand, die Verteilung 
der amerikanischen Hilfe in Europa zu koordinieren (Linke 1995: 68). 
Als ambitiöses Ziel wurde die Schaffung eines gemeinsamen Mark-
tes ohne Handelsbarrieren zwischen den Mitgliedstaaten angestrebt 
(Dirlewanger 2000: 9).
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2.7. Die Verhandlungen über das bilaterale Abkommen

Nach der Unterzeichnung der Konvention über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit in Europa tauchte für die Schweiz ein neues Pro-
blem auf. Der Foreign Assistance Act beinhaltete die Aufl age, dass 
alle Marshallplanländer mit den USA ein bilaterales Abkommen111

schliessen mussten.112 Damit verfolgten die USA unter anderem das 
strategische Ziel, den eigenen Zugang zu den Rohstoffen der euro-
päischen Kolonien zu sichern (Daniel 1982: 64). Bereits Ende 1947 
hatte Bruggmann über diese Bestrebungen Washingtons nach Bern 
berichtet.

„Die Struktur der amerikanischen Wirtschaft hat im Ver-
laufe der Kriegs- und Nachkriegsentwicklung wesentli-
che Veränderungen durchgemacht und ist [...] vermehrt 
auslandsabhängig geworden [...]. Die heute in der Öffent-
lichkeit noch wenig bekannten Bestrebungen der USA im 
Zusammenhang mit der Europahilfe gehen daher auf die 
Kontrolle der Förderung von industriell und strategisch rderung von industriell und strategisch 
bedeutungsvollen Rohmaterialienbedeutungsvollen Rohmaterialien aus.“113

Bruggmann war bereits zu diesem Zeitpunkt überzeugt, dass die 
amerikanische Kontrolle über die wichtigen Rohstoffvorkommen 
durch Verträge mit den Hilfe empfangenden Staaten erreicht werden 
sollte. Die zuständigen amerikanischen Stellen seien sich bewusst, 
dass diese Bedingungen an die Adresse der OECE-Staaten politisch 
sehr heikel waren und dort auf einigen Widerstand stossen würden.

„Von amerikanischer Seite [...] wird darauf geachtet, dass 
die Vorarbeiten soweit als möglich in aller Stille und fern 
jeder Publizität vorgenommen werden können, um eine 
Missdeutung der amerikanischen Hilfe zu politischen Pro-
pagandazwecken zu vermeiden. Eine politisch sehr heik-
le Frage besteht in der praktischen Durchführung der ver-
langten Garantien, ohne dass das Souveränitätsgefühl 
der fraglichen Staaten verletzt wird.“114



38

Dieses ‚Souveränitätsgefühl’ war gerade in der Schweiz besonders 
ausgeprägt. Im EPD wurde befürchtet, dass der Schweiz im Rah-
men eines bilateralen Abkommens eine umfassende Auskunftspfl icht 
über ihre internationalen Handelsbeziehungen auferlegt würde.115 Die 
Wirtschaftsabteilung im EPD hatte in der Vergangenheit der ECA in 
Washington wiederholt die Auskunft über schweizerische Rohstoffe-
infuhren verweigert. Begründet wurde dies mit der Existenz einer frei-
en Wirtschaft in der Schweiz, welche keine Rechtsgrundlage für die 
Erhebung von Handelsdaten privater Firmen zulasse. Darüber hinaus 
wies das EPD immer auf die Tatsache hin, dass die Schweiz keine 
Dollarhilfe benötige.

Obwohl Teilnehmerin am Marshallplan, verlangte die Schweiz auf-
grund ihrer Stellung als Land, welches nicht auf amerikanische Hil-
fe angewiesen war, einen Zugriff auf den Rohstoffmarkt ausserhalb 
der Marshallplanregulierungen und zu normalen Marktkonditionen. 
Andernfalls müssten erhöhte Rohstoffkosten für die Schweizer Wirt-
schaft in Kauf genommen werden.

„Von den USA und den übrigen am Marshallplan beteilig-
ten Ländern erwarten wir nichts anderes, als dass man 
uns Rohstoffe und Nahrungsmitteln zu vernünftigen Welt-
marktpreisen zur Verfügung stellt und uns nicht zwingt, 
den Argentiniern oder Russen Überpreise zu bezahlen. 
Irgend eine andere Hilfe beansprucht die Schweiz be-
kanntlich nicht.“116

Manche Vertreter der aussenpolitischen Eliten machten sogar die 
schweizerische Teilnahme an der Gründung der OECE davon abhän-
gig, mit den USA kein Abkommen schliessen zu müssen. Der Dele-
gierte für Spezialmissionen im EPD, Walter Stucki, schrieb im Som-
mer 1948:

„Was die Frage des Abschlusses eines bilateralen Vertra-
ges mit den USA anbelangt, so bin ich der Ansicht, das 
es schlimmstenfalls besser wäre, wenn wir uns aus der 
Gruppe der 16 zurückziehen würden, als Bedingungen 
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anzunehmen, wie sie Amerika den Partnern des Mar-
shallplans aufzwingen will.“117

Damit wird klar, dass für die Schweiz die Teilnahme am Rohstoffre-
gime des Marshallplans und der Abschluss eines bilateralen Abkom-
mens nicht zur Diskussion standen. Es gab für Bern nur zwei Alterna-
tiven: Normale Weltmarktkonditionen für die amerikanisch kontrollier-
ten Rohstoffe oder die teurere Einfuhr argentinischer oder russischer 
Rohstoffe.

Das Faktum der amerikanischen Rohstoffi nteressen in Europa und 
dessen Kolonien bringt uns zu einem wichtigen Aspekt der bisherigen 
Beurteilung der hier untersuchten Thematik. Insbesondere von Jost 
(1999: 114) und Keel (1980: 154f.) sind wirtschaftliche Interessen als 
ausschlaggebend fausschlaggebend fausschlaggebend ür die schweizerische Entscheidung, am Marshall-
plan teilzunehmen, geltend gemacht worden. Beide Autoren stellen 
dabei die Sicherstellung der schweizerischen Rohstoffversorgung in 
den Vordergrund. Demnach partizipierte die Schweiz am Marshallplan 
und an der OECE, um bei der Zuteilung von Rohstoffen berücksich-
tigt zu werden. Wie oben gezeigt wurde, wollte jedoch der Bundesrat 
das bilaterale Abkommen mit den USA auf keinen Fall unterzeichnen 
und damit in der Tat gar nicht am Rohstoffregime des Marshallplans 
teilnehmen. Entsprechend der wirtschaftlichen und fi nanzpolitischen 
Sonderstellung der Schweiz bestand die Regierung in Bern darauf, 
alle eigenen Bedürfnisse auf dem freien Markt mit eigenen Dollars zu 
bezahlen.118

Die schweizerische Teilnahme an der OECE erscheint aus einem 
weiteren Grund nicht wirtschaftlich motiviert gewesen zu sein: Durch 
das Beharren auf einem Status als nicht hilfeempfangender Staat blieb 
die Schweiz in der OECE wirtschaftlich stark benachteiligt, da die Mar-
shallkredite nur für Güterlieferungen aus Empfängerstaaten verwendet 
werden durften (Maurhofer 2001: 68). Der Schweizer Wirtschaft ent-
ging somit durch das Festhalten am wirtschaftlichen Sonderstatus die 
Möglichkeit von Marshallaufträgen zu profi tieren. Erst nach Ablauf von 
mehr als der Hälfte des ERP-Vierjahresprogramms wurden im Sep-
tember 1950, mit der Gründung der Europäischen Zahlungsunion, die 
Marshallkredite multilateralisiert (Maurhofer 2001: 68, Loth 1991: 87).



40

Keel (1980: 154f.) führt noch einen zusätzlichen Grund dafür an, dass 
dem Bundesrat keine andere Wahl geblieben sei, als in der OECE 
mitzumachen. So wäre die Schweiz durch das Verbot für die Ausfuhr 
von amerikanischen Rohstoffen und aus diesen hergestellten Fertig-
produkten nach Staaten ausserhalb der OECE vom normalen Handel 
mit dem Westen abgeschnitten worden. Die Regelung, wonach weder 
amerikanische Rohstoffe noch aus diesen hergestellte Fertigproduk-
te an Staaten ausserhalb der OECE weiterverkauft werden durften, 
richtete sich jedoch explizit gegen die kommunistischen Staaten des 
Ostblocks.119 Dass die Schweiz ausserhalb der OECE aufgrund dieser 
Regelung wie ein kommunistisches Land von der Einfuhr amerikani-
scher Rohstoffe faktisch ausgeschlossen worden wäre, ist nicht plau-
sibel. In der Realität weigerte sich die Schweiz selbst als OECE-Staat 
die amerikanischen Embargovorschriften zu befolgen und schloss nur 
den Export von Kriegsmaterialgütern nach dem Osten aus (Schaller 
1987: 18f.). Offenbar setzte sich schliesslich auch in der OECE die 
Meinung durch, dass das amerikanische Regime gegen den Handel 
mit dem Ostblock nicht lückenlos durchgesetzt werden sollte.

„Nach langen Diskussionen hat sich in der Marshall-Plan-
Verwaltung die Überzeugung durchgesetzt, dass der Han-
delsverkehr zwischen West- und Osteuropa unerlässlich 
ist und dass nur, wenn dieser aufrecht erhalten bleibt, ja 
sogar gefösogar gefösogar gef rdert wird, dem Marshall-Plan ein Erfolg be-
scheiden sein kann.“120

Wie bereits erwähnt, hatte sich die Ständige Wirtschaftsdelegation für 
die Aufnahme geregelter Handelsbeziehungen mit dem Osten aus-
gesprochen. Vom 26. Januar bis zum 17. März 1948 weilte deshalb 
eine schweizerische Delegation in Moskau, um Verhandlungen zum 
Abschluss eines Handelsvertrags zu führen.121 Laut Max Troendle 
sei die Verhandlungsposition der Schweiz im Vergleich zu anderen 
Staaten überaus stark gewesen. Troendle sah dafür zwei Gründe. So 
habe die Schweiz keine Konzessionen machen müssen, weil sie im 
Unterschied zu Staaten wie Belgien und Grossbritannien über Dollars 
verfüge, welche die UdSSR dringend benötige. Andererseits scheine 
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die Sowjetunion ein Interesse daran zu haben, dass die Schweiz sich 
ökonomisch und politisch nicht durch den Marshallplan dem Westen 
anschliesse, sondern eine neutrale Position einnehme. Damit schien 
sich die neutrale Haltung der Schweiz an der Pariser Konferenz wirt-
schaftlich auszuzahlen.

Der schweizerische Handel mit den osteuropäischen Staaten war 
das einzige - aber gewichtige - Gebiet, auf dem wirtschaftliche Ziele 
direkt durch das Mittel der Neutralität verfolgt wurden. Die schweize-
rische Forderung nach Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bezie-
hungen mit dem Osten war oft mit der idealistischen Konzeption einer 
Brücke zwischen den beiden Blöcken zur Ermöglichung einer zukünf-
tigen Verständigung begründet worden. Tatsächlich waren jedoch die 
wirtschaftlichen Interessen von einer besonderen Wichtigkeit bei die-
sem Aspekt der schweizerischen Neutralität zwischen Ost und West. 
Der Bundesrat war geschlossen gegen die amerikanischen Druck-
versuche, die schweizerischen Lieferungen von strategisch wichtigen 
Gütern nach dem Osten einzustellen.122 Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollte die schweizerische Neutralität vorgeschoben werden. „Es ist 
hervorgehoben worden, dass wir uns unter keinen Umständen von 
unserer aussenpolitischen Linie abdrängen lassen dürfen, da auch 
die Neutralität für unsere Wirtschaft bestimmte Auswirkungen hat.“123

Wie aus einem Bericht des EVD an den Bundesrat ersichtlich wird, 
erwarteten schweizerische Wirtschaftskreise „in vollem Umfang den 
durch den Ausfall Deutschlands leer gewordenen Platz auf dem ost-
europäischen Markt einzunehmen.“124 Die staatswirtschaftliche Orga-
nisation des Ostens wurde als Vorteil für die Schweiz betrachtet. Man 
versprach sich dadurch im Vergleich zum marktwirtschaftlich orga-
nisierten Westen eine konjunkturresistente Nachfrage nach schwei-
zerischen Exportgütern.125 Doch diese wirtschaftlichen Interessen 
bestimmten nicht die strategische Entscheidung, am Marshallplan 
mitzumachen. Vielmehr bestimmten sie die Art und Weise, die Kondi-
tionen, unter denen die Schweiz zur Teilnahme bereit war.

Mit grosser Mehrheit stimmte die Bundesversammlung schliess-
lich am 5. Oktober 1948 der Konvention über wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in Europa und damit dem Beitritt zur OECE zu (Linke 1995: 
68).126 Der Streit über den Abschluss eines bilateralen Abkommens 
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zog sich noch bis in den Herbst 1948 hin. Erst am 2. November 1948 
konnte Minister Bruggmann aus Washington melden, dass die USA 
auf das bilaterale Abkommen verzichteten (Maurhofer 2001: 68). 
Nachdem die Schweiz sich mit ihrer Position gegen die Vereinigten 
Staaten hatte durchsetzen können, ratifi zierte der Bundesrat die Kon-
vention über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa am 26. 
November 1948.127
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3. Bewertung der Rollenkonzeptionen und 
Schlussfolgerungen

3.1. Neutralität

An der Bundesratssitzung über die erste öffentliche Verlautbarung 
der Schweizer Regierung zum Marshallplan zeichnete sich noch eine 
grundsätzliche Bedeutung der Rollenkonzeption ‚Neutralität’ ab. Da-
mals machte Bundesrat von Steiger eine schweizerische Teilnahme 
aus neutralitätspolitischen Gründen von der Teilnahme der UdSSR 
abhängig. Diese Argumentation setzte sich nicht durch und die 
Schweiz beteiligte sich an der Pariser Konferenz und den Arbeiten 
des CCEE. Nach Beginn der schweizerischen Mitarbeit in Paris verlor 
die Rollenkonzeption der Neutralität ihre strategische Wichtigkeit. Es 
stellte sich neu die Frage, welchen Stellenwert der Neutralitätspolitik 
bei der beschlossenen antikommunistisch motivierten Teilnahme an 
der Lancierung des Marshallplans überhaupt noch zukommen sollte 
oder konnte.

Die Zweifel an der Neutralität, die im gesamten EPD vorherrsch-
ten, brachte Petitpierre im März 1948 in den Bundesrat ein. An zwei 
Sitzungen zeigte sich in der Folge, dass ausser dem Vorsteher des 
EPD und Rubattel kein Mitglied der Landesregierung bereit war, die 
Neutralitätspolitik neu auszurichten oder zu relativieren. Vielmehr 
wurde beschlossen, an einer restriktiven Neutralität festzuhalten und 
deshalb bei den Verhandlungen in Paris bewusst Zurückhaltung zu 
markieren. Von den vier Bundesräten, welche sich im März für eine 
restriktive Neutralitätspolitik aussprachen, argumentierten alle im Sin-
ne einer instrumentellen Neutralität. Diese umfasste für die Mehrheit 
der Departementsvorsteher sowohl einen sicherheitspolitischen Nut-
zen im Angesicht der kommunistischen Bedrohung aus dem Osten, 
als auch eine Integrationsfunktion gegen Innen. Etter und von Steiger 
sahen in der Neutralität überdies den Kern der schweizerischen Aus-
senpolitik, die jahrhundertealte aussenpolitische Tradition und Identi-
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tät der Schweiz schlechthin.
Petitpierre und Vertreter des EPD beurteilten diese Sicht der Neu-

tralität als eine Verklärung der Realität, welche den aktuellen politi-
schen Bedingungen in keiner Weise mehr genügen konnte. Der Vor-
steher des EPD und Minister Burckhardt waren sich jedoch bewusst, 
dass die Haltung der Mehrheit des Bundesrats auch der Haltung des 
Schweizer Volks entsprach. Diese Tatsache wurde von Petitpierre auf 
das aussenpolitische Unverständnis des Souveräns und die Bedeu-
tung, welche der Neutralität im öffentlichen Diskurs über Jahre zuge-
kommen war, zurückgeführt. Damit waren sich zumindest Petitpierre 
und Burckhardt bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der Existenz 
einer mythischen Überhöhung der Neutralität in der Schweizer Öf-
fentlichkeit und in der Regierung bewusst. Auch Edgar Bonjour hatte 
bereits 1946 die tiefe Verwurzelung einer umfassenden Neutralität in 
der Schweiz festgestellt (Riklin 1991: 3). Die mythische Überhöhung 
der Neutralität stellt somit keineswegs eine neuere Erscheinung dar, 
wie dies Möckli (2000) und Trachsler (2002) in ihren Arbeiten sugge-
rieren.

Aus der Perspektive des beginnenden 21. Jahrhunderts urteilen 
Möckli (2000: 295-297) und Trachsler (2002: 319), dass der Bundes-
rat es versäumt habe, der Öffentlichkeit ausdrücklich zu kommuni-
zieren, dass die Schweiz sich nicht neutral verhielt mit der Teilnahme 
am Marshallplan. Möckli (2000: 295f.) vertritt die These, dass Petit-
pierre genügend Handlungsspielraum gehabt hätte, um die Öffent-
lichkeit über die mangelnde Praktikabilität der Neutralität aufzuklären. 
Die beiden Autoren machen dieses Versäumnis dafür verantwortlich, 
dass es zu einer mythischen Überhöhung der schweizerischen Neu-
tralität kam. Dieser Neutralitätsmythos sei verantwortlich dafür, dass 
eine notwendige aussenpolitische Neuausrichtung der Schweiz nach 
dem Kalten Krieg am Veto des Volkes scheiterte.

Möckli und Trachsler vernachlässigen die damaligen Mehrheitsver-
hältnisse in der Landesregierung. Im Bundesrat waren Petitpierre und 
Rubattel die einzigen, die sich für eine Neuausrichtung des schweize-
rischen Neutralitätsverständnisses einsetzten. Durch den Richtungs-
entscheid vom März 1948 wurde diese neue Neutralitätskonzeption 
durch den Bundesrat mit vier zu zwei Stimmen abgelehnt. Damit war 
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die Verfolgung einer abgeschwächten Neutralitätspolitik verunmög-
licht worden. Die Mehrheit der Landesregierung war tatsächlich der 
Auffassung, dass die Schweiz als neutraler Staat am Marshallplan teil-neutraler Staat am Marshallplan teil-neutraler
nahm und beabsichtigte keineswegs eine weitergehende Anbindung 
an den Westen. Wurde die Neutralität der Schweiz nach dem Zweiten 
Weltkrieg von den Siegermächten vehement kritisiert, so änderte sich 
dies in einem bestimmten Ausmass bereits 1947 und 1948. Vor allem 
aus Moskau konnten zur Zeit der Lancierung des Marshallplans von 
schweizerischen Diplomaten Rollenerwartungen identifi ziert werden, 
welche die Schweiz auch weiterhin als einen Staat wahrnahmen, der 
an seiner umfassenden Neutralität festhielt und die dieses Faktum 
anerkannten. Zudem wusste Petitpierre von der tiefen Verwurzelung 
der Neutralität im Schweizer Volk. Nach dem bundesrätlichen Rich-
tungsentscheid im Frühling 1948 und unter Berücksichtigung der wei-
teren erwähnten Tatsachen scheint es undenkbar, dass Petitpierre 
die Möglichkeit gehabt hätte, in der schweizerischen Öffentlichkeit die 
Neutralität offen zu relativieren oder als problematisch hinzustellen. 
Zu dieser Argumentation kann nur hinzugefügt werden, dass Petitpi-
erre am 10. März 1948 Burckhardt gegenüber seine Bedenken über 
die innenpolitischen Auswirkungen des bundesrätlichen Richtungs-
entscheides äusserte. Ihm war vollkommen bewusst, dass die Mythi-
sierung der Neutralität damit fortgesetzt würde.

3.2. Antikommunismus

Bereits zu Beginn der amerikanischen Initiative, als die sowjetische 
Absage noch nicht feststand, war sich Petitpierre der grossen Gefahr 
des Kommunismus bewusst und sah im Marshallplan ein Mittel zu 
dessen Eindämmung. Die Haltung des schweizerischen Aussenmi-
nisters wurde Anfang 1948 unter dem Eindruck der kommunistischen 
Machtergreifung in der Tschechoslowakei und der politischen Situati-
on in Frankreich und Italien noch entschlossener. In Grundsatzdebat-
ten über die schweizerische Teilnahme am Marshallplan wurde immer 
in erster Linie antikommunistisch argumentiert. Bei den meisten sei-
ner Auftritte, sei es vor der APK, vor seinen Bundesratskollegen oder 
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vor dem Diplomatischen Korps, immer argumentierte Petitpierre ve-
hement für eine Teilnahme am Marshallplan, um den Vormarsch des 
Kommunismus nach Westeuropa zu verhindern. Bei keinem dieser 
Auftritte wurde ihm in dieser Grundmotivation widersprochen.

Vielmehr wurde von vielen Akteuren im Bundesrat und im EPD 
antikommunistisch argumentiert und die Haltung des Aussenminis-
ters unterstützt. Korrespondenzen, Sitzungen und die Ministerkonfe-
renz 1947128 waren alle geprägt und überschattet von einem Klima 
der Unsicherheit und der Angst gegenüber dem Kommunismus und 
der Sowjetunion. Der überwältigende Teil der aussenpolitischen Eli-
ten der Schweiz sah im Kommunismus eine grosse Gefahr und im 
Marshallplan ein Mittel dagegen. Vertreter dieser Form des Antikom-
munismus wollten, dass die Schweiz sich durch die Teilnahme an der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa aktiv am Kampf gegen 
den Kommunismus beteiligte.

Die einzigen Akteure, die vom antikommunistischen Mainstream 
abwichen, waren neben dem sozialdemokratischen Bundesrat Nobs, 
eine Gruppe von Diplomaten und Beamte der Handelsabteilung. Diese 
sahen zwar den Kommunismus im Gegensatz zum schweizerischen 
Wirtschaftssystem stehend, hielten jedoch eine friedliche Koexis-
tenz mit der Sowjetunion für möglich. Sie waren aus wirtschaftlichen 
Überlegungen für ein neutrales Auftreten gegenüber der Sowjetunion 
und erhofften sich in Osteuropa, trotz des Kommunismus, einträg-
liche und konjunkturresistente Absatzmärkte. Diese wirtschaftlichen 
Möglichkeiten galt es zu verteidigen – mitunter mit dem Argument 
der schweizerischen Neutralität und dem darauf basierenden Univer-
salitätsprinzip der Wirtschaftsbeziehungen. Diese Freihandelsfunkti-
on der Neutralität tangierte jedoch die schweizerische Motivation zur 
Teilnahme am Marshallplan nicht direkt, lieferte aber Argumente für 
die Beibehaltung einer eng ausgelegten Neutralitätspolitik.

Vertreter einer gleichgültigen oder sogar positiven Haltung gegen-
über dem Kommunismus und der Sowjetunion fanden sich unter den 
aussenpolitischen Eliten der Schweiz – neben der möglichen Aus-
nahme von Bundesrat Nobs – keine.
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3.3. Apolitischer Wirtschaftsakteur

Bei den Beurteilungen einer schweizerischen Teilnahme am Marshall-
plan wurden aus wirtschaftlicher Sicht in erster Linie die Risiken und 
Bedenken erwähnt. Häufi g wurde argumentiert, dass trotz der wirt-
schaftlichen Unwägbarkeiten an den Arbeiten in Paris teilgenommen 
werden sollte, da die Schweizer Wirtschaft stark genug und fl exibel 
sei. In die Handelspolitik involvierte Akteure waren überaus besorgt, 
dass die Schweiz durch die multilaterale Wirtschaftszusammenarbeit 
in Europa keine unabhängige und eigenständige Wirtschaftspolitik 
mehr betreiben könnte. Besonders die Vertreter der Finanzverwal-
tung und der Handelsabteilung befürchteten grosse Kreditforderun-
gen und dementsprechend negative Auswirkungen auf den Schwei-
zer Franken und eine Überhitzung der Konjunktur. Dagegen zeigten 
sich die Vertreter des EPD um Petitpierre aufgeschlossener gegen-
über weiteren Kreditgewährungen. Solche materielle Opfer war man 
bereit in Kauf zu nehmen, um den Vormarsch der kommunistischen 
Parteien in Westeuropa aufzuhalten.

Das einzige Gebiet, auf dem mit wirtschaftlichen Argumenten füfüf r
eine Mitarbeit beim Marshallplan argumentiert wurde, war die Roh-
stoffversorgung. Die Befürchtungen, von der amerikanischen Roh-
stoffversorgung abgeschnitten zu werden, lieferten jedoch nie zentrale 
Argumente. Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass der Rohstoff-
zugang bei einer Teilnahme erleichtert, aber nicht, dass er überhaupt 
erst ermöglicht würde. Als tatsächlich ein Rohstoffregime im Rahmen 
des Marshallplans errichtet wurde, unternahm die Schweiz gerade 
auch aus wirtschaftspolitischen Überlegungen alles, um sich diesem 
nicht anschliessen zu mnicht anschliessen zu mnicht üssen. Stattdessen hätte man es sogar vor-
gezogen, höhere Rohstoffpreise in Lateinamerika oder in Osteuropa 
zu bezahlen.

Auf wirtschaftlichem Gebiet herrschte also weniger die Furcht vor 
einer mangelnden Rohstoffversorgung im Falle eines Abseitsstehens 
vor, vielmehr befürchteten die aussenpolitischen Eliten der Schweiz 
zu hohe Kreditforderungen und einen Souveränitätsverlust im Falle 
einer Teilnahme. Die Schweiz partizipierte also nicht aus wirtschaft-
lichen Gründen am Marshallplan, sondern trotz wirtschafts- und fi -trotz wirtschafts- und fi -trotz
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nanzpolitischer Bedenken. Die These von Jost (1999: 114) und Keel 
(1980: 154f.), wonach für den Entscheid zur Teilnahme am Marshall-
plan wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend waren, bestausschlaggebend waren, bestausschlaggebend ätigt sich 
demnach ausdrücklich nicht.

3.4. Schlussfolgerungen

Der Entscheid des Bundesrats für die Teilnahme an der Lancierung 
des Marshallplans lässt sich in erster Linie durch den vorherrschen-
den Antikommunismus erklären. Die aussenpolitischen Eliten der 
Schweiz sahen im Marshallplan ein Mittel gegen den Kommunismus. 
Die Schweizer Regierung wollte durch die Beteiligung an den Arbeiten 
in Paris mithelfen, den Kommunismus von Westeuropa fernzuhalten.

Der Neutralität kommt kein grundsätzlicher Erklärungsgehalt für 
die schweizerische Teilnahme am Marshallplan zu. Die Neutralitäts-
politik hatte jedoch eine grosse Bedeutung hinsichtlich der Art und 
Weise, wie die Schweiz in Paris auftrat, und bestimmte, wie eng man 
sich an den Westen binden wollte. Die Neutralität stellte die am we-
nigsten einheitlich ausgeprägte Rollenkonzeption dar. Zwei funda-
mental verschiedene Konzeptionen trafen aufeinander. Hätten sich 
Petitpierres Zweifel an der schweizerischen Neutralität im Bundesrat 
durchgesetzt, hätte dies eine engere Zusammenarbeit mit dem Wes-
ten und möglicherweise sogar die Weiterentwicklung der OECE zu 
einer politischen Organisation bedeuten können.

Nach dem Richtungsentscheid des Bundesrats für die Beibehaltung 
einer restriktiv ausgelegten Neutralitätspolitik forderte die Schweiz in 
Paris eine Beschränkung des Marshallplans und seiner Institutionen 
auf rein wirtschaftliche Aufgaben. Die Schaffung einer Organisation 
mit einem politischen Gehalt, welche sich zu einer sicherheitspolitisch 
präjudizierenden Organisation oder gar zu einem Verteidigungsbäjudizierenden Organisation oder gar zu einem Verteidigungsbä ünd-
nis hätte entwickeln können, sollte um jeden Preis verhindert werden. 
Andernfalls hätte entsprechend der Mehrheitsverhältnisse in der Lan-
desregierung eine Ablehnung der schweizerischen Teilnahme an der 
Lancierung des Marshallplans festgestanden. Die Neutralität wurde 
ferner zur Rechtfertigung der Aufrechterhaltung von Wirtschaftsbe-
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ziehungen mit Osteuropa herangezogen.
Wirtschaftliche Erwägungen für die Beteiligung am Marshallplan 

standen nicht im Vordergrund. Wie die Neutralität, bestimmte auch 
die Rollenkonzeption des apolitischen Wirtschaftsakteurs lediglich 
wie die Schweiz zum Marshallplan Stellung bezog, nachdem der stra-
tegische Entscheid der Teilnahme bereits feststand. Den aussenpoli-
tischen Eliten war wichtig, dass die wirtschafts- und fi nanzpolitischen 
Interessen der Schweiz gewahrt wurden. Die Kreditgewährung sollte 
zurückhaltend erfolgen. Eine enge Einbindung der Schweiz in multila-
terale Regimes, wie eine europäische Zoll- oder Clearingunion wurde 
abgelehnt, weil man wirtschaftliche Nachteile befürchtete.

Schliesslich konnten direkte Kontrollbefugnisse einer supranatio-
nalen OECE abgewendet werden. Um entsprechende Kontrollen der 
Vereinigten Staaten über die Schweizer Wirtschaft zu verhindern und 
die eigene Souveränität zu schützen, wollte die Schweiz auf keinen 
Fall ein bilaterales Abkommen mit den USA abschliessen. Durch die-
se Haltung wurde darauf verzichtet, am Rohstoffregime des Marshall-
plans zu partizipieren und von Marshallaufträgen zu profi tieren. Die 
Furcht vor einem Verlust der eigenen Autonomie stand in der letzten 
Phase der Lancierung des Marshallplans klar an erster Stelle und lässt 
sich kaum durch rein wirtschaftliche Motive erklären. Es zeichnet sich 
eher eine spezifi sche Rollenkonzeption der aussenpolitischen Eliten 
ab, welche die Wahrung der schweizerischen Souveränität beinhal-
tete. Eine derartige Rollenkonzeption fi ndet sich wohl bei den Eliten 
jedes Staates, doch wie die Existenz der Schweizerklausel nahe legt, 
scheint diese Konzeption an der Pariser Konferenz bei den Schwei-
zern am ausgeprägtesten vorhanden gewesen zu sein.

In der schweizerischen Politik gegenüber dem Marshallplan zeich-
net sich eine Hierarchie der Rollenkonzeptionen ab. Der strategische 
Entscheid, an der Lancierung des Marshallplans teilzunehmen, war 
aus einer antikommunistischen Motivation getroffen und wiederholt 
bekräftigt worden. Die schweizerische Zurückhaltung gegenüber einer 
engen und womöglich politischen Zusammenarbeit in Europa ist auf 
den neutralitätspolitischen Richtungsentscheid der Landesregierung 
zurückzuführen. Die Ablehnung umfassender Kontrollkompetenzen 
der OECE und eines Entscheidungsverfahrens basierend auf Mehr-
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heitsentscheiden, erklärt sich durch die Furcht vor fremden Eingriffen 
in die schweizerische Wirtschaft und vor einem Souveränitätsverlust.

Abschliessend lässt sich feststellen, dass die aussenpolitischen 
Vorstellungen der massgebenden Eliten der Schweiz durch den ri-
gorosen Antikommunismus und ein hier nicht explizit als Rollenkon-
zeption untersuchtes Souveränitätsbewusstsein dominiert wurden. 
Nachdem nun der Kalte Krieg der Vergangenheit angehört und der 
Antikommunismus wie auch die schweizerische Neutralität im euro-
päischen Rahmen ihre Bedeutung eingebüsst haben, ist es heute 
vor allem das ausgeprägte Souveränitätsbewusstsein, welches das 
schweizerische Verhältnis zu Europa entscheidend prägt.
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124 Bericht über die wirtschaftlichen Beziehungen mit Osteuropa, 1. Juni 1948, An-
trag des EVD an den Bundesrat, DoDiS Nr. 4461, BAR E 1004.1 (-) -/1 Bd. 494.

125 Ebd.
126 Der Nationalrat stimmte mit 136:7 Stimmen; der Ständerat mit 32:1 Stimmen 

für die Ratifi zierung der Konvention über die wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
Europa (Linke 1995: 68).

127 Organisation for Economic Co-operation and Development 1996: 29.5.
128 Handakten Petitpierre, Conférences des Ministres, BAR E 2800 1967/61 Bd. 65, 

1945-1955.
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5. Quellenverzeichnis

5.1 Quellen aus dem Schweizerischen Bundesarchiv in Bern

Akten des Bundesrats und der beiden APK
E 1003 (-) -/1 Bd. R3104, 1946-1950
E 1004.1 -/1 Bd. 483, Juli 1947
E 1050.12 (-) 1995/511 Bd. 1, 1945-1948
E 1050.12 (-) 1995/512 Bd. 1, 1946-1955

Handakten Petitpierre
E 2800 (-) 1990/106 Bd. 1, 1945-1952
E 2800 1990/106 Bd. 19, 1945-1957
E 2800 (-) 1990/106 Bd. 10, 1947-1948
E 2800 (-) 1990/106 Bd. 11, 1947-1948
E 2800 1990/106 Bd. 16, 1945-1949
E 2800 1990/106 Bd. 17, 1945-1974
E 2800 (-) 1967/61 Bd. 65, 1945-1955
E 2800 (-) 1990/106 Bd. 7, 1945-1951

Akten der Gesandtschaften
E 2200.40 (-) -/64 Bd. 1, 1947
E 2200.157 Moskau 1970/256 Bd. 9, 1947-1957
E 2210.2 1973/118 Bd. 1, 1948-1949
E 2200.36 Washington -/16 Bd. 6, 1939-1951

Weitere Akten des EPD
E 2801 1968/84 Bd. 21, 1947-1950
E 2802 1967/78 Bd. 16, 1948

EVD-Zentralregistratur
E 7001 (B) -/1 Bd. 533, 1947-1950
E 7001 (B) -/1 Bd. 349, 1947
E 7001 (B) -/1 Bd. 350, 1948

Generalsekretariat des EVD
E 7800 (-) -/1 Bd. 4 Bd. 4, 1947
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Zentralregistratur der Eidgenössischen Finanzverwaltung im EFZD
E 6100 (A) -/27 Bd. 1, 1947-1950
E 6100 (A) -/27 Bd. 2, 1947-1950

Elektronische Quellendatenbank
DOCUMENTS Diplomatiques Suisses (DoDiS): http://www.dodis.ch

5.2 Quellen aus dem Archiv für Zeitgeschichte an der ETH Zürich

Bestände des Schweizerischen Handels- und Industrievereins (Vorort):
Europäische Wirtschaft-Organisationen und Institutionen: Gründungsakten 
OECE, Marshallplan, Konferenz vom 15.7. 1948 bezüglich CH-Beitritt zur 
OECE. AfZ 270.1.1., 1948-1960

5.3 Gedruckte Quellen

BAUER, Gérard F. (1980): „La coopération et l’intégration économique euro-
péennes et la politique Suisse.“ In: Roulet, Louis Edouard (Hrsg.): Max Pe-
titpierre. Seize ans de neutralité active: Aspects de la politique étrangère 
de la Suisse (1945-1961), Neuchâtel. 83-101.

BAUER, Gérard F. (1984): Les origines de la coopération économique de 
l’Europe et de la Suisse. Ou les débuts du multilateralisme économique 
européen (1947-1948), in: Brunner, Edouard, Muheim Franz E., Stücheli, 
Rolf; Widmer, Paul (Hrsg.): Einblicke in die schweizerische Aussenpolitik. 
Zum 65. Geburtstag von Raymond Probst, Zürich.

NATIONALE Kommission für die Veröffentlichung diplomatischer Dokumen-
te der Schweiz (Hrsg.) (1999): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 
17 (1.VI. 1947-30.VI. 1949). Zürich.

ROULET, Louis Edouard (1980) (Hrsg.): Max Petitpierre. Seize ans de neu-
tralité active: Aspects de la politique étrangère de la Suisse (1945-1961), 
Neuchâtel.
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